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Schwäbische Alb-Nordrandweges (HW 1) folgten. 
Mehr und mehr wird dieses System in Zusammenar-
beit mit den Touristikern auch flächendeckend in den 
Landkreisen und Gemeinden im Vereinsgebiet des 
Schwäbischen Albvereins eingeführt.
Die bisherigen silbernen Wegtafeln werden dabei 
durch die Wegzeiger des neuen Systems ersetzt. Das 
Markierungssystem mit den Wegzeichen von Gustav 
Ströhmfeld bleibt in diesem modernen Beschilde-
rungssystem erhalten.
Der Schwäbische Albverein hat das neu entwickelte 
Beschilderungssystem im Jahr 2015 übernommen 
und das Wege- und Beschilderungskonzept geringfü-
gig überarbeitet. Die vorliegende Broschüre berück-
sichtigt alle Weiterentwicklungen, die sich seit der 
letzten Ausgabe ergeben haben.
Die vorliegende Broschüre möge für die gute Zusam-
menarbeit mit den touristischen Organisationen, den 
Landkreisen, Städten und Gemeinden auch weiterhin 
eine gute Grundlage bieten.

Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß
Präsident des Schwäbischen Albvereins

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,  

seit mehr als 100 Jahren pflegt der Schwäbische Alb-
verein mit seinen ehrenamtlichen Wegwarten ein 
weit verzweigtes Wanderwegenetz. Seit dieser Zeit 
werden die Wanderwege mit den Zeichen markiert, 
die der Vorsitzende der damaligen Wegekommission, 
Gustav Ströhmfeld, eingeführt hat. Sein System hat 
sich gegen andere Vorschläge durchgesetzt und sich 
in der Praxis bis heute bewährt. So werden Wanderer 
sicher durch markante Landschaften, zu grandiosen 
Aussichtspunkten und zu kulturhistorischen Stätten 
geleitet.
Der Zeitgeist brachte es mit sich, dass das Wandern 
immer beliebter wurde. Seit Jahren wird von Insti-
tuten, Verbänden und anderen Organisationen der 
Wandertourismus systematisch entwickelt. Die Be-
dürfnisse aller Wanderwilligen, von den Mühen und 
Sorgen des Alltags abzuschalten und dabei Natur und   
Landschaft zu erleben und zu genießen, sind die Ba-
sis für eine professionelle Vermarktung. Eine solche 
soll hohe Besucherzahlen und touristische Umsätze  
garantieren.
Mit der Zunahme des Freizeitwanderns sind touris-
tische Wanderwege  entstanden. Die meisten unter 
Berücksichtigung des bestehenden Wegenetzes, eini-
ge Wege aber völlig eigenständig. Es kam der Wunsch 
nach einem Beschilderungssystem auf, das die Inte-
ressen aller Organisationen berücksichtigt und den 
Wanderern vor Ort ein einheitliches Bild bietet.
Entwickelt wurde ein solches System vom Planungs-
büro für Wandertourismus. In Zusammenarbeit mit 
dem Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg 
und dem Schwäbischen Albverein entstand ein pfos-
tenbasiertes Beschilderungssystem mit gelben Weg-
zeigern für die Fernwanderwege und das Grund-
wegenetz und grünen Wegzeigern für die Örtlichen 
Rundwege.
Erstmalig umgesetzt wurde das System 2008 im 
Oberen Donautal. Weitere Projekte wie der Gustav-
Ströhmfeld-Weg und die Neubeschilderung des 
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Das Wandern ist derzeit sehr beliebt. Dies hat auch 
zur Folge, dass viele unerfahrene Wanderer auf un-
seren Wegen unterwegs sind. Viele wissen nicht, wie 
man eine Karte liest und sie verlassen sich lieber auf 
Smartphones und GPS-Geräte. Daher ist es so wich-
tig, dass die Wegmarkierung klar und verständlich ist.
Alle Wanderorganisationen sollten daher ihr Markie-
rungssystem überprüfen und kontrollieren ob es nach 
den neuesten Richtlinien auf dem aktuellen Stand ist. 
Eine perfekte Markierung ist für schöne Erlebnisse der 
Wanderer unabdingbar - und wir möchten ja viele gut 
gelaunte Wanderer auf unseren Wegen antreffen. 

Walking is very popular at the moment. With that 
follows also, that a lot of unexperienced walkers visit 
our trails. Many don’t know how to read a map and 
believe that a mobile phone with a GPS can solve all 
problems. Therefore is it so important, that our way-
marking is clear and understandable. 
All walking organisations ought to look at their way-
marking system and  control if it is updated according 
to the newest guidelines. A perfect waymarking is  
essential for a good experience for the walkers – and 
we want to meet a lot of happy walkers on our trails.

Lis Nielsen, Präsidentin der Europäischen   
Wandervereinigung, 2015
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Vorbemerkung

Schon seit über 100 Jahren kümmert sich der Schwä-
bische Albverein um die Markierung von Wander-
wegen. Seitdem haben sich die Ansprüche der Wan-
derer jedoch geändert. Heute werden schnelle und 
intensive Erlebnisse auf der Wanderung angestrebt. 
Zeit für Vorbereitungen bleibt häufig nicht und  
viele sind ohne Wanderkarte unterwegs. Sie ver-
lassen sich auf die Wegemarkierung vor Ort, daher 
spielt die Qualität der Wegemarkierung eine wichtige 
Rolle. Diese sollte lückenlos, fehlerfrei und eindeutig 
gestaltet sein. 
Als Anhaltspunkte sollen hier die Qualitätskriterien 
für einen Qualitätsweg Wanderbares Deutschland 
des Deutschen Wanderverbandes genannt werden. 
Die Kriterien basieren auf Befragungen vieler tausen-
der Wanderer und können weitestgehend als allge-
meingültig angesehen werden, wie zum Beispiel eine 
attraktive Streckenführung oder eine schöne Land-
schaft. 
Für die Wanderwegebeschilderung (Markierung und 
Wegzeiger) gibt es keine Qualitätsvorgaben. Zwar 
existiert eine DIN-Norm für Wegweiser, diese hat 
aber lediglich einen empfehlenden Charakter. Na-
türlich gibt es bereits viele moderne Beschilderungs-
systeme in anderen Wandergebieten, an denen man 
sich orientieren kann. Die Systematiken sind zum Teil 
jedoch höchst unterschiedlich.
Um den Ansprüchen der Wanderer gerecht zu wer-
den und eine zeitgemäße Beschilderung zu errei-
chen, wurde gemeinsam mit der Donaubergland 
Marketing und Tourismus GmbH, der WFG Zoller-
nalbkreis GmbH und dem Schwäbischen Albverein 
e.V. ein Beschilderungskonzept entwickelt, wofür  
das Planungsbüro für Wandertourismus beauftragt 
wurde. Die Rechte dieses Konzeptes wurden im Mai 
2015 an den Schwäbischen Albverein übergeben. 
Das Konzept wird zukünftig vom Arbeitskreis Wege 
des Schwäbischen Albvereins betreut und weiter-
entwickelt. Es sieht eine moderne, klare, eindeutige 
und zuverlässige Beschilderung und Markierung vor. 
Durch die Integration der Wanderwege anderer Orga-

nisationen (z.B. Gemeinden, Tourismus, Jakobswege) 
in das Wegenetz des Schwäbischen Albvereins wird, 
anders als zuvor, eine Ordnung und Reduzierung der 
Beschilderung in der Landschaft erreicht.

Problem: Überbeschilderung der Landschaft  

Eine Überbeschilderung der Landschaft ist in den 
letzten Jahren vielerorts zu beobachten. Dies liegt 
zum einen an einer zunehmenden Zahl unterschied-
licher touristisch vermarkteter Themenwanderwege, 
zum anderen an den verschiedenen Nutzergruppen, 
wie beispielsweise Mountainbikern, Reitern oder 
Wanderern, die jeweils eine eigene Beschilderung 
haben. Bei häufiger gemeinsamer Wegführung ent-
stehen dadurch regelrechte Schilderbäume, v.a. 
an attraktiven Streckenabschnitten. Es ist jedoch 
nicht möglich, diese unterschiedlichen Nutzer- 
gruppen in einer Beschilderung unterzubringen, da 
die Ansprüche und Interessen zu unterschiedlich  
sind.   
Ziel des Konzeptes soll es jedoch sein, der Nutzer-
gruppe der Wanderer eine sinnvolle, einheitliche 
und übersichtliche Beschilderung zur Verfügung zu 
stellen. 

1. Grundgedanke

Das Beschilderungskonzept des Schwäbischen Alb-
vereins trennt zunächst einmal die Wege in das so-
genannte Grundwegenetz und in die Örtlichen Rund-
wege auf. 
Grund dafür ist, dass es zwei verschiedene Typen von 
Wanderern gibt, die Tourenwanderer und die Rund-
wegewanderer.

Die Tourenwanderer:   
Diese Wanderer nutzen das Wanderwegenetz und 
stellen sich eine individuelle Tour je nach Bedarf zu-
sammen, die aufgrund von Wetter usw. auch geän-
dert werden kann. Da Streckenwanderungen einen 
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hohen Stellenwert haben, werden auch gerne öffent-
liche Verkehrsmittel zur An- und Abreise genutzt. Das 
Grundwegenetz mit seinen unterschiedlichen Varian-
ten und Fernwanderwegen eignet sich besonders für 
diesen Typ des Individualwanderers. 

Die Rundwegewanderer:  
Diese Wanderer planen ihre Tour nicht, sondern 
starten spontan vor Ort. Sie nutzen am liebsten vor-
gegebene Rundtouren und wollen diese auch nicht 
variieren. Ausgangs- und Endpunkt sollte hierbei 
derselbe sein. Es sind v.a. Tagesgäste, für die Wan-
dern eine von mehreren Aktivitäten in der Region ist, 
aber auch Urlauber, die nur einen Teil des Tages wan-
dern wollen. Für diese Personengruppen eignen sich  
besonders die Örtlichen Rundwege. 

1.1 Wegekonzept

Entsprechend den beiden Wandertypen gestaltet 
sich dieses Wege- und Beschilderungskonzept. Es 
sieht eine Trennung von zwei unterschiedlichen We-
gekategorien vor:

a) Ein übergreifendes Grundwegenetz, das alle Wan-
derwege des Schwäbischen Albvereins sowie Stre-
ckenwanderwege anderer Organisationen beinhaltet 
(Jakobswege usw.). Dieses richtet sich an die Touren-
wanderer.
b) Ein Netz von Örtlichen Rundwegen, bestehend 
aus den Rundwegen der Gemeinden und denen der 
Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins. Diese 
Rundwege sind für die Rundwegewanderer interes-
sant.
Die Trennung dieser beiden Wegekategorien wird 
durch unterschiedliche Größe und Farbe der Beschil-

derung erreicht. Darüber hinaus wird ein einheitli-
ches Markierungszeichen für die Rundwege verwen-
det. Grundwegenetz und Örtliche Rundwege sind 
dadurch auf den ersten Blick gut zu unterscheiden.
Das Grundwegenetz sowie die Örtlichen Rundwe-
ge sind jeweils in sich abgeschlossene Systeme, je-
doch über Verbindungswege miteinander verknüpft, 
so dass vor allem Tourenwanderer alle markierten 
Wege nutzen können. Auch die Örtlichen Rundwege 
können mittels dieser Verbindungswege untereinan-
der vernetzt werden.   

Zwischen dem Grundwegenetz und den Örtli-
chen Rundwegen gibt es Überschneidungen.   

Das heißt, dass ein Teil der Örtlichen Rundwege auf 
dem Grundwegenetz verlaufen kann. Die Trennung 
dieser beiden Wegekategorien sollte aber nach Mög-
lichkeit eingehalten werden. Beispielsweise sollte 
kein Rundweg von mehr als 20 km ausgewiesen wer-
den. Eine Aufnahme von solchen Rundwegen in die 
Beschilderung des Grundwegenetzes würde zu einer 
Überfrachtung der Wegzeiger führen und gleichzeitig 
von der anvisierten Zielgruppe der Örtlichen Rund-
wege abrücken. Längere Rundwege könnten auch 
durch die Kombination zweier Rundwege erreicht 
werden.

1.1.1 Grundwegenetz

Durch das Grundwegenetz werden alle wichtigen 
Ziele und Ausgangspunkte (Ortschaften, Bahnhöfe, 
Wanderparkplätze) verbunden. Damit wird eine indi-
viduelle Tourenplanung ermöglicht.
Entsprechend gehören folgende Wege in das Grund-
wegenetz:
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den Bau einer Umgehungsstraße an Attraktivität 
verlieren. Durch  eine Verlegung lässt sich die Quali-
tät dieser Wanderwege verbessern. Auch bei einem 
Blick auf das Gesamtwegenetz können durch Verle-
gungen Wandermöglichkeiten optimiert werden. Das 
Wanderwegenetz ist über Jahrzehnte gewachsen 
und muss immer wieder neuen Gegebenheiten an-
gepasst werden, um seine Attraktivität zu erhalten. 
Diese Verlegungen sollten von den örtlichen Verant-
wortlichen des Schwäbischen Albvereins geprüft und 
ordnungsgemäß bei der Hauptgeschäftsstelle bean-
tragt werden, um einen korrekten Wegverlauf in den 
Karten des LGL sowie eine korrekte Integration in die 
bestehende Markierungssystematik des Schwäbi-
schen Albvereins zu gewährleisten. 
Sämtliche Wanderwege des Schwäbischen Albver-
eins gehen in das Grundwegenetz ein. Sie bilden das 
Gerüst des Grundwegenetzes. Somit kann zuverlässig 
auf die bestehenden Wanderwege aufgebaut wer-
den.

• Fernwanderwege des Schwäbischen Albverein 
(z.B. HW 1 - 10)

• Längere Themenwege des Schwäbischen Albver-
eins (z.B. Neckarweg, Württembergischer Wein-
wanderweg)

• Weitere Fernwanderwege (Donauberglandweg, 
Albschäferweg und längere Themenwege (über 
20km) anderer Organisationen)

• Alle Verbindungswege des Schwäbischen Albver-
eins  (Zugangs-, Neben-, Quer- und Stichwege)

• Ergänzende Wege, um Ziele und Ausgangspunkte 
anzuschließen, die bislang weder an Fernwan-
derwege noch an Wegen des Albvereins liegen   
(wenn tatsächlich notwendig)

Hinweis: 
Bei einer Neubeschilderung der Wanderwege be-
steht die Möglichkeit, deren Verlauf, wo es not-
wendig erscheint, zu optimieren. Im Laufe der Zeit 
können Streckenabschnitte, beispielsweise durch 

Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de

Beispiel für das Grundwegenetz im Bereich Mühlheim/Fridingen 
Albvereinswege (rot) und Donauberglandweg (blau)
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Jedoch sollte die Anzahl der Rundwege pro Gemein-
de überschaubar bleiben.
Die Örtlichen Rundwege können sich überschneiden 
und ergänzen. Beispielsweise kann auch durch Kom-
bination verschiedener kurzer Rundwege eine lange, 
den ganzen Tag füllende Wanderung entstehen. Eine 
Kombination ist durch eine Vernetzung der Rundwe-
ge untereinander mit Wegzeigern möglich. Dies er-
höht die Anzahl der Wandermöglichkeiten auf dem 
Wanderwegenetz beträchtlich. Ein erweitertes An-
gebot an Wandermöglichkeiten wird durch eine Ver-
netzung dieser Örtlichen Rundwege mit dem Grund-
wegenetz mit Hilfe von Örtlichen Verbindungswegen 
erreicht. 
Die Örtlichen Rundwege sollten eine Länge von 
maximal 20 km nicht überschreiten. Denn Örtliche 
Rundwege richten sich an Wanderer, die nur wenige 
Stunden unterwegs sein wollen. Ganztageswanderer 
sollten auf das Grundwegenetz zurückgreifen. Durch 
diese Kilometerbegrenzung bleibt die klare Trennung 
von Grundwegenetz und Örtlichen Rundwegen deut-
lich.

1.1.2 Örtliche Rundwege

Rundwege ermöglichen kurze Wanderungen mit glei-
chem Ausgangs- und Zielort. Ihre Länge sollte 20 km 
nicht überschreiten.
Zu den Örtlichen Rundwegen gehören:

• Örtliche Rundwege der Gemeinden
• Örtliche Rundwege der Ortsgruppen des Schwä-

bischen Albvereins
• Touristisch beworbene Rundwege der Land- 

kreise; zertifizierte Rundwanderwege

Rundwege können spontan und ohne Ortskenntnis 
oder Planung begangen werden. Sie können auch 
mehrere Ausgangspunkte berühren (z.B. Ortsmitte, 
Bahnhof, Wanderparkplatz). Entscheidend ist hierbei 
lediglich, dass die Wanderer am Ende wieder zum 
Ausgangspunkt zurückgeführt werden. An diesen je-
weiligen Ausgangspunkten sollte ergänzend auf Wan-
dertafeln über die Wanderwege informiert werden. 
Wünschenswert ist es, dass es von jedem Ausgangs-
punkt mehrere Rundwandermöglichkeiten gibt. 

Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de

Örtliche Rundwege der Stadt Fridingen
mit den Ausgangspunkten Bergsteig (unten), Stadtmitte und Bahnhof (oben)
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Kurze Verbindungswege eröffnen daher zusätzliche 
Wandermöglichkeiten. So können zum einen weitere 
Ziele mit eingebunden werden, die sonst nicht an ei-
nem Rundweg oder am Grundwegenetz liegen. Zum 
anderen lassen sich sinnvolle Verbindungen schaffen. 
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Wege 
des Grundwegenetzes im Tal verlaufen, die Rundwe-
ge aber auf der Höhe. Ein Verbindungsweg schafft 
hier die Möglichkeit, beide Wege zu kombinieren.

1.1.3 Vernetzung der Wanderwege

Das Grundwegenetz und die Örtlichen Rundwege 
sind sowohl untereinander als auch miteinander 
vernetzt. Vernetzung bedeutet, dass der Wechsel 
vom Grundwegenetz auf einen Örtlichen Rundweg 
und umgekehrt sowie der Wechsel auf einen ande-
ren Örtlichen Rundweg möglich ist. Eine vollwertige 
Vernetzung findet über Wegzeiger statt, die an allen 
Kreuzungspunkten markierter Wege stehen. In jede 
markierte Wanderrichtung weist dabei mindestens 
ein Wegzeigerblatt. Durch sie erfährt der Wanderer, 
welche Ziele er erreichen kann und in welcher Ent-
fernung. Mithilfe dieser Informationen kann er ent-
scheiden, ob er die am Weg liegenden Ziele in seine 
Tour einbauen möchte.

Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de

Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de

Beispiel für die Vernetzung des Grundwegenetzes
und der Örtlichen Rundwege durch Wegweiser  

(gelbe Punkte)

Verbindung des Donauberglandweges (blau)
mit einem Örtlichen Rundweg (grün)

Verbindungsweg (rot) über den Rappenfelsen

2. Markierung und Beschilderung der   
    Wanderwege

Die Markierung und Beschilderung ist das nach au-
ßen sichtbare Zeichen der Wanderwege. Sie ermögli-
chen die zuverlässige Nutzung der Wege, auch ohne 
Wanderkarte. 

Markierung:
Die Markierung bezeichnet die kleinen Zeichen oder 
Symbole am Baum, Laternenmasten oder Holzpfos-
ten, die den Wanderer sicher von einem Wegzeiger 
zum nächsten lenken. Der Schwäbische Albverein 
arbeitet im Vereinsgebiet traditionell mit kleinen 
Markierungsschildern von 10 x 10 cm. Eine Alter-
native dazu kann auch das  gemalte Zeichen sein. 
Die Markierung bleibt von einer Neubeschilderung 
unberührt. Ein Katalog der Markierungszeichen des 
Schwäbischen Albvereins regelt deren Form und Ge-
staltung. 

Beschilderung:
Unter der Beschilderung eines Wanderwegs ver-
steht man die Wegzeiger mit Wege-, Ziel- und Entfer-
nungsangaben. Bei der Beschilderung verwendet der 
Schwäbische Albverein den Begriff Wegzeiger anstel-
le des im Allgemeinen gebrauchte Wort Schild oder 
Wegweiser. Der Wegweiser ist die gesamte Einheit, 
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bestehend aus dem Pfosten, den Wegzeigern und 
dem Befestigungsmaterial. Deshalb gibt es in diesem 
Konzept auch die Begriffe Wegweiserstandorte und 
Wegzeigerblätter. 
Diese Wegweiserstandorte befinden sich an: 

• Kreuzungspunkten markierter Wanderwege: An 
diesen Stellen müssen Wegweiser stehen, damit 
sich die Wanderer orientieren können

• Wichtige Ausgangspunkte: Bahnhof, Ortsmit-
te, Wanderparkplatz, Bushaltestelle (auch ohne 
Kreuzungspunkt markierter Wanderwege)

Darüber hinaus können noch weitere Wegweiser-
standorte eingerichtet werden, die aus anderen 
Gründen für eine sichere Lenkung oder zur Informati-
on von Wanderern wichtig sind, beispielsweise wenn 
ein Standort sich über lange Zeit bewährt hat und für 
den Wanderer sehr hilfreich ist. 
An einer Kreuzung von Wanderwegen werden die 
Wegzeigerblätter für jede Richtung an einem gemein-
samen Pfosten gebündelt. Eine Montage an Bäumen 
ist nicht vorgesehen.

2.1 Grundwegenetz

Das Grundwegenetz besteht - wie bereits oben er-
läutert - aus den Fernwanderwegen, längeren The-
menwegen und den Verbindungswegen des Schwäbi-
schen Albvereins sowie anderen Fernwanderwegen. 
Die vorhandenen Wege des Grundwegenetzes sind 
bereits markiert (eigenes Zeichen bei Fernwander-
wegen oder geltende Markierung des Schwäbischen 
Albvereins). Diese Zeichen bleiben erhalten.
Müssen Wanderwege ergänzt werden und ist das 
Grundwegenetz nicht ausreichend vorhanden, kön-
nen neue Wanderwege geschaffen werden. Das je-
weilige Markierungszeichen des neuen Wanderwegs 
ergibt sich hierbei aus der Beschilderungssystematik 
des Schwäbischen Albvereins. Solche Neuanlagen 
müssen mit dem Schwäbischen Albverein abgespro-
chen werden.

2.1.1   Markierungssystematik 
 Grundwegenetz

Im Wandergebiet des Schwäbischen Albvereins fin-
den sich für das Grundwegenetz folgende Markie-
rungszeichen, deren genaue Form und Maße Sie bitte 
dem Wegmarkenkatalog des Schwäbischen Albver-
eins entnehmen (erhältlich in der Hauptgeschäfts-
stelle in Stuttgart).
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Hauptwanderwege des Schwäbischen Albvereins: 
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3.1.  Grundwegenetz 
 
3.1.1. Markierungssystematik Grundwegenetz 
Das Grundwegenetz besteht - wie bereits oben erläutert - aus den Fernwanderwegen, 
längeren Themenwegen und den Verbindungswegen des Schwäbischen Albvereins10, 
anderen Fernwanderwegen sowie den ergänzenden Wegen. Die vorhandenen Wege des 
Grundwegenetzes sind bereits markiert (eigenes Zeichen bei Fernwanderwegen oder 
geltende Markierung des Schwäbischen Albvereins). Diese Zeichen bleiben erhalten. 
Müssen Wanderwege ergänzt werden und ist das Grundwegenetz nicht ausreichend 
vorhanden, können neue Wanderwege geschaffen werden. Das jeweilige Markierungs-
zeichen des neuen Wanderwegs ergibt sich hierbei aus der Beschilderungssystematik 
des Schwäbischen Albvereins. Solche Neuanlagen müssen mit dem Schwäbischen 
Albverein abgesprochen werden. 
Im Wandergebiet des Schwäbischen Albvereins finden sich für das Grundwegenetz 
folgende Markierungszeichen11: 
 
Hauptwanderwege des Schwäbischen Albvereins: 

 

HW1 - Schwäbische Alb-Nordrandweg 
Donauwörth - Tuttlingen  365 km 
HW2 - Schwäbische Alb-Südrandweg 
Donauwörth - Tuttlingen  295 km 

 

HW3  - Main-Neckar-Rhein-Weg, Wanderweg Baden-Württemberg 
Wertheim - Lörrach  540 km 

 

HW4  - Main-Donau-Bodensee-Weg 
Würzburg - Friedrichshafen  420 km 

 

HW5 - Schwarzwald-Schwäbische Alb-Allgäu-Weg 
Pforzheim - Schwarzer Grat  320 km 

 

HW6 - Limes-Wanderweg 
Miltenberg - Wilburgstetten  245 km 

 

HW7 - Schwäbische Alb-Oberschwaben Weg 
Lorch - Friedrichshafen  240 km 

 

HW8 - Franken-Weg 
Pforzheim - Rothenburg ob der Tauber  220 km 

 

HW9 - Heuberg-Allgäu-Weg 
Spaichingen - Schwarzer Grat  185 km 

 

HW10 - Stromberg-Schwäbischer Wald-Weg 
Pforzheim - Lorch  170 km 
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Beispiele für weitere Fernwanderwege und Themenwege: 

 
Georg-Fahrbach-Weg Schwäbischer Albverein 

 
Württembergischer Weinwanderweg Schwäbischer Albverein 

 
Neckarweg Schwäbischer Albverein 

 
Donau-Berglandweg, Donau-Zollernalbweg 8 

Donaubergland Marketing und 
Tourismus GmbH 
WFG Zollernalbkreis GmbH 
Schwäbischer Albverein 

 
Gustav-Ströhmfeld-Weg 12 Schwäbischer Albverein 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb 13 

 
Albschäfer-Weg 14 Heidenheimer Brenzregion 

Schwäbischer Albverein 

 
Jakobswege 15 Jakobus-Pilgergemeinschaft16 

 
Verbindungswege des Schwäbischen Albvereins im Vereinsgebiet (Schwäbische Alb): 

   
Zugangsweg - Verbindung zum HW1/2 
blau: von außerhalb HW1/2, gelb: von innerhalb HW1/2 

   
Nebenweg - mündet auf denselben Weg 
rot: von HW1/2, blau: außerhalb HW1/2, gelb: innerhalb HW1/2 

   
Querweg - mündet auf einen anderen Weg 
rot: von HW1/2, blau: außerhalb HW1/2, gelb: innerhalb HW1/2 

   
Stichweg - vom Albvereinsweg zu einem Ziel 
rot: von HW1/2, blau: außerhalb HW1/2, gelb: innerhalb HW1/2 

 
Verbindungswege des Schwäbischen Albvereins im Vereinsgebiet (Ober- / Unterland) : 

   Hauptlinie, rot oder blau 

   Nebenlinie, rot oder blau 

   Querweg - (Verbindungsweg), rot oder blau 

   Stichweg - vom Albvereinsweg zu einem Ziel, rot oder blau 

 

Verbindungswege des Schwäbischen Albvereins im Vereinsgebiet (Schwäbische Alb):
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Beispiele für weitere Fernwanderwege und Themenwege: 

 
Georg-Fahrbach-Weg Schwäbischer Albverein 

 
Württembergischer Weinwanderweg Schwäbischer Albverein 

 
Neckarweg Schwäbischer Albverein 

 
Donau-Berglandweg, Donau-Zollernalbweg  

Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH 
WFG Zollernalbkreis GmbH 
Schwäbischer Albverein 

 
Gustav-Ströhmfeld-Weg  Schwäbischer Albverein 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb  

 
Albschäfer-Weg  Heidenheimer Brenzregion 

Schwäbischer Albverein 

 
Jakobswege  Jakobus-Pilgergemeinschaft 

 
Verbindungswege des Schwäbischen Albvereins im Vereinsgebiet (Schwäbische Alb): 

   
Zugangsweg - Verbindung zum HW1/2 
blau: von außerhalb HW1/2, gelb: von innerhalb HW1/2 

   
Nebenweg - mündet auf denselben Weg 
rot: von HW1/2, blau: außerhalb HW1/2, gelb: innerhalb HW1/2 

   
Querweg - mündet auf einen anderen Weg 
rot: von HW1/2, blau: außerhalb HW1/2, gelb: innerhalb HW1/2 

   
Stichweg - vom Albvereinsweg zu einem Ziel 
rot: von HW1/2, blau: außerhalb HW1/2, gelb: innerhalb HW1/2 

 
Verbindungswege des Schwäbischen Albvereins im Vereinsgebiet (Ober- / Unterland) : 

   Hauptlinie, rot oder blau 

   Nebenlinie, rot oder blau 

   Querweg - (Verbindungsweg), rot oder blau 

   Stichweg - vom Albvereinsweg zu einem Ziel, rot oder blau 

 

Beispiele für weitere Fernwanderwege und Themenwege:

Verbindungswege des Schwäbischen Albvereins im Vereinsgebiet (Ober-/Unterland):

                                                       Wege- und Beschilderungskonzept  Schwäbische Alb 

10 

 
Beispiele für weitere Fernwanderwege und Themenwege: 

 
Georg-Fahrbach-Weg Schwäbischer Albverein 

 
Württembergischer Weinwanderweg Schwäbischer Albverein 

 
Neckarweg Schwäbischer Albverein 

 
Donau-Berglandweg, Donau-Zollernalbweg 8 

Donaubergland Marketing und 
Tourismus GmbH 
WFG Zollernalbkreis GmbH 
Schwäbischer Albverein 

 
Gustav-Ströhmfeld-Weg 12 Schwäbischer Albverein 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb 13 

 
Albschäfer-Weg 14 Heidenheimer Brenzregion 

Schwäbischer Albverein 

 
Jakobswege 15 Jakobus-Pilgergemeinschaft16 

 
Verbindungswege des Schwäbischen Albvereins im Vereinsgebiet (Schwäbische Alb): 

   
Zugangsweg - Verbindung zum HW1/2 
blau: von außerhalb HW1/2, gelb: von innerhalb HW1/2 

   
Nebenweg - mündet auf denselben Weg 
rot: von HW1/2, blau: außerhalb HW1/2, gelb: innerhalb HW1/2 

   
Querweg - mündet auf einen anderen Weg 
rot: von HW1/2, blau: außerhalb HW1/2, gelb: innerhalb HW1/2 

   
Stichweg - vom Albvereinsweg zu einem Ziel 
rot: von HW1/2, blau: außerhalb HW1/2, gelb: innerhalb HW1/2 

 
Verbindungswege des Schwäbischen Albvereins im Vereinsgebiet (Ober- / Unterland) : 

   Hauptlinie, rot oder blau 

   Nebenlinie, rot oder blau 

   Querweg - (Verbindungsweg), rot oder blau 

   Stichweg - vom Albvereinsweg zu einem Ziel, rot oder blau 

 

Querweg (Verbindungsweg), rot oder blau

 

Schwäbischer Albverein
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2.1.2  Beschilderung Grundwegenetz  
 (Wegzeiger)

Das Grundwegenetz wird mit gelben Wegzeigern be-
schildert. Bei den Grundwegenetz-Wegzeigern gibt 
es zwei Ausprägungen: gelbe mit weißem Namens-
feld für die Fernwanderwege und durchgehend gelbe 
für die übrigen Wege des Grundwegenetzes.
 

2.1.2.1 Beschilderung Fernwanderwege

a) Wegzeiger Fernwanderweg
Die Fernwanderwege werden mit einem eigenen 
Wegzeiger (14 x 48 cm) ausgeschildert, der nur Ziele 
des Fernwanderweges beschreibt. Erkennungsmerk-
mal der Fernwanderweg-Wegzeiger ist das weiße 
Namensfeld. Jeder Fernwanderweg erhält „seinen“ 
eigenen Wegzeiger mit Wegenamen und Zielen des 
Fernwanderweges.

1. lm weißen Namensfeld stehen der Wegename 
und - falls vorhanden - das Logo des Weges. 
Das Logo muss hierbei nicht unbedingt iden-
tisch mit dem Markierungszeichen sein.   
Bei allen Wegen des Schwäbischen Albvereins 
befindet sich das Albvereinslogo in der oberen 
linken Ecke. Das Logo der Albvereinsweges ist  
das Markierungszeichen. 

2. Das Zielfeld enthält bis zu vier Ziele des Fern-
wanderweges, geordnet nach der Entfernung. 
Die Ziele können durch bis zu drei Piktogramme 
genauer beschrieben werden.

1. Namensfeld                             2.  Zielfeld                                                                                     3. Markierungsfeld  

3. lm Markierungsfeld in der Spitze steht das Mar-
kierungszeichen, dem der Wanderer auf seinem 
weiteren Weg bis zum nächsten Wegweiser 
folgt. Die Spitze des Wegzeigerblatts verweist 
auf den weiteren Verlauf des Weges und ist so-
mit der logische Platz des Markierungszeichens.  
Hinweis: Das Markierungszeichen wird hier mit 
quadratischem weißem Hintergrund dargestellt, 
um den Bezug zu den Markierungszeichen ent-
lang des Wanderweges herzustellen (Vorlagen 
sind beim Schwäbischen Albverein erhältlich).

Sämtliche Ziele auf dem Wegzeiger sind Ziele des 
Fernwanderweges. Die Ziele sind in der Reihenfolge 
angeordnet, wie sie der Wanderer entlang des Weges 
im weiteren Verlauf erreicht, d.h. das nächstgelegene 
Ziel steht oben, das Fernziel unten. Abweichende Zie-
le können mithilfe eines Routentrennstrichs genannt 
werden (siehe Punkt b). Maße und technische Werte 
des Wegweisers für Fernwanderwege siehe Kapitel 
2.4.1.

b) Der Routentrennstrich
Oftmals genügt es nicht, auf dem Wegzeiger eines 
Fernwanderweges ausschließlich dessen Ziele anzu-
geben. Denn häufig nutzen Wanderer nur einen Teil 
des Fernwanderweges, verlassen ihn jedoch wieder, 
um ein abseits gelegenes Ziel zu erreichen. Hinwei-
se auf abseits gelegene Ziele wie Bahnhof, POI (Point 
of Interest), sollten daher in die Beschilderung mit 
aufgenommen werden, denn der Fernwanderweg ist 
fest in ein großes Wanderwegenetz eingebunden.
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Mithilfe eines Routentrennstrichs können solche Zie-
le mit aufgeführt werden. Häufig verdeutlicht zusätz-
lich die Entfernungsangabe unter dem Trennstrich, 
dass dieses Ziel nicht zum Fernwanderweg gehört. 
Denn die „normale“ Reihenfolge der Ziele, d.h. die 
Anordnung nach der Entfernung ist durchbrochen. 
Der Trennstrich ist eine Möglichkeit, um Wegzei-
gerblätter zu sparen. Ein bis zwei Ziele abseits des 
Fernwanderweges lassen sich so anfügen. Unter Um-
ständen empfiehlt es sich jedoch auch, ein eigenes 
zusätzliches Wegzeigerblatt zu verwenden. 

lm Beispiel liegen die Ziele oberhalb des Trennstrichs 
auf dem HW 2 (Schwäbische-Alb-Südrandweg), wäh-
rend der Zielort „Fridingen” unterhalb des Trennstri-
ches abseits dieses Wegs zu finden ist. An einem der 
nächsten Wegzeigerstandorte werden Wanderer, die 
nach Fridingen wollen, den HW 2 verlassen.

c) Zwei, drei oder mehr identisch verlaufende Fern-
wanderwege

Ab und zu verlaufen mehrere Fernwanderwege auf 
der gleichen Strecke. Für die Beschilderung sind je 
nach gemeinsamer Streckenlänge drei Fälle zu unter-
scheiden:

1. Kurze Strecke (bis ca. 5 km): Es gibt in der Re-
gel nur ein oder zwei gemeinsame Ziele. Deshalb 
werden die Wege mit einem jeweils eigenen 
Wegzeiger beschildert.

2. Lange Strecken (ab ca. 10 km): Es gibt vier oder 
mehr gemeinsame Ziele. Deshalb können die 
Fernwanderwege auf einem einzigen Wegzei-
ger genannt werden. Im Namensfeld stehen alle 
Wegenamen und die dazugehörenden Logos. 
Ebenso stehen in der Spitze die Markierungszei-
chen. Mehr als drei Zeichen können in der Spit-
ze nicht untergebracht werden. Vier oder mehr 

Fernwanderwege benötigen deshalb mindestens 
zwei Wegzeigerblätter.

3. Mittellange Strecke (ca. 5 - 10 km): Es gibt ein 
oder zwei gemeinsame Ziele. Die Wege können 
auf einem gemeinsamen Wegzeigerblatt genannt 
werden. Beispielsweise liegen das erste und 
das zweite Ziel auf den Wegen, das dritte und 
das vierte Ziel gehören zu je einem der Wege. 
Um kenntlich zu machen, welches Ziel zu wel-
chem Weg gehört, werden anstelle des Routen-
trennstrichs kleine hochgestellte Markierungs-
zeichen der Wege verwendet. Dabei entsprechen 
diese Zeichen denen im Markierungsfeld. Bei den 
gemeinsamen Zielen sind die hochgestellten Zei-
chen nicht notwendig. Die Möglichkeit, die Wege 
auf einem Wegzeigerblatt zu vereinen und gleich-
zeitig die Ziele nach den Wegen zu differenzieren, 
schafft die Voraussetzung, ein zusätzliches Weg-
zeigerblatt einzusparen. Dieser Fall taucht in der 
Praxis häufiger auf.

2.1.2.2 Verbindungswege des   
  Grundwegenetzes

Im Grundwegenetz gibt es außer den Fernwander-
wegen Zugänge und Varianten zu den Fernwander-
wegen, Verbindungen untereinander und Stichwege 
zu nahe gelegenen Zielen. Diese Wege, hier „Verbin-

Drei Fernwanderwege mit identischem Wegverlauf 

Routentrennstrich

Dieselben Wege wie zuvor, hier in der Nähe des Ver-
zweigungspunktes am Karlshof
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Nicht genannt werden:

• Anschriften oder Telefonnummern vom Schwäbi-
schem Albverein, Naturpark, Landkreis  
oder Kommunen

• Hinweise auf Einkehrmöglichkeiten

Die Gestaltung der Standortplakette ist für alle Stand-
orte identisch, unabhängig davon ob es sich um 
Standorte des Grundwegenetzes (nur gelbe Wegzei-
ger), Standorte der Örtlichen Rundwege (nur grüne 
Wegzeiger) oder Mischstandorte handelt. Die Grund-
farbe ist weiß, die Größe beträgt 10 x 10 cm.

2.2 Örtliche Rundwege und Verbindungs 
      wege

Die örtlichen Rundwege bestehen, wie bereits zuvor 
erwähnt, aus den örtlichen Rundwegen der Orts-
gruppen des Schwäbischen Albvereins und der Ge-
meinden, ebenso touristisch beworbene und zertifi-
zierte Rundwege der Landkreise. Sie alle sollten 20 
km nicht überschreiten.

dungswege“ genannt, werden mit durchgehend gel-
ben Standardwegzeigerblättern beschildert.
Das Namensfeld ist in der Regel nicht belegt (Aus-
nahmen siehe Namenswege, Kapitel 2.3.2.). Ziel- 
und Markierungsfeld sind identisch gestaltet wie die 
Wegzeigerblätter der Fernwanderwege. In der Spitze 
steht das Markierungszeichen, d.h. in der Regel das 
Zeichen der Zugangs-, Quer- oder Nebenlinien des 
Schwäbischen Albvereins.
Sämtliche Ziele, die im Zielfeld genannt werden, sind 
Ziele des jeweiligen Wanderwegs, dessen Markie-
rungszeichen in der Spitze auftaucht. Die Ziele sind 
in der Reihenfolge angeordnet, wie sie der Wande-
rer entlang des Weges im weiteren Verlauf erreicht, 
d.h. das nächstgelegene Ziel steht oben, das Fern-
ziel unten. Mithilfe eines Routentrennstrichs lassen 
sich auch weitere Ziele abseits des Wanderweges 
nennen. Darüber hinaus können unter dem Routen-
trennstrich auch Ziele aufgeführt werden, die über 
Örtliche Rundwege erreicht werden können. Hierbei 
wird eine Vernetzung zwischen Örtlichem Rundweg 
und Grundwegenetz erreicht. 

2.1.2.3 Standortplakette

Jeder Wegweiserstandort erhält eine Plakette mit 
den wichtigsten Informationen zum Standort. Diese 
Plakette wird unter den Wegzeigerblättern am Pfos-
ten angebracht und enthält folgende Elemente:  

• Stadt/Gemeinde/Ortsteil
• Standortname 
• Standorthöhe
• GPS-Koordinaten (UTM-Gitter)

Der Querweg mit der roten Raute mündet in  
Röttingen in einen anderen Weg ein

Standortplakette
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2.2.1   Markierungssystematik Örtliche                
 Rundwege und Verbindungswege

Sämtliche Örtliche Rundwege werden mit einem 
einheitlichen Zeichen markiert. Hierbei wird ein 
gelber Ring verwendet, der einen Rundwanderweg 
symbolisiert. Die Farbe „Gelb“ ist auffällig und wird 
bereits in anderen Re-
gionen verwendet, 
z.B. in verschiede-
nen Naturparken wie 
auch dem Schwarz-
wald. Der schwarze 
Rand verstärkt hierbei 
die Signalwirkung.  
 
Ein einheitliches Zeichen für Rundwanderwege bricht 
mit der bisherigen Praxis, jeden Rundweg mit einem 
individuellen Zeichen zu markieren. Das einheitliche 
Markierungszeichen bietet entscheidende Vorteile:

1. Klarheit für den Wanderer durch Reduzierung 
der Markierungszeichenvielfalt auf ein einziges 
aussagekräftiges Symbol.

2. Vereinfachung der Markierungsarbeit und Redu-
zierung des Markierungsaufwands für die Wege-
betreuer, vor allem bei identisch verlaufenden 
Rundwanderwegen.

Hinweis: Verlaufen Örtliche Rundwege auf dem 
Grundwegenetz, so ist eine Doppelmarkierung er-
forderlich. Das heißt, der Wanderweg wird mit dem 
gelben Ring wie auch mit dem geltenden Zeichen für 
das Grundwegenetz markiert.

Örtliche Verbindungswege sind kurze Streckenwege, 
die in das Wegenetz der Örtlichen Rundwege einge-
bunden werden können. Das ist z.B. eine Verbindung 
Örtlicher Rundwege untereinander, eine Verbindung 
zwischen dem Grundwegenetz und den Rundwegen 
oder eine Verbindungen zu wichtigen Örtlichkeiten, 
wie z.B. Haltestellen oder Bahnhöfen.

2.2.2   Beschilderung Örtliche Rundwege  
 und Verbindungswege (Wegzeiger)

a) Standardwegzeiger
Die Örtlichen Rundwege werden mit Wegzei-
gern ausgeschildert, die mindestens an jedem 
Kreuzungspunkt mit anderen Wanderwegen auf-
gestellt werden. Optisch unterscheiden sie sich 
jedoch von den Wegzeigern des Grundwegenetzes 

1. In der Größe: Die Länge des Wegzeigers 
beträgt 40 cm, die Höhe 10 cm. Sie sind also  
etwas kleiner als die Wegzeiger des Grundwege-
netzes.

2. In der Farbe: Die Farbe des Zielfeldes ist 
grün. Dadurch lässt sich für den Wanderer  
eine klare Unterscheidung zwischen Örtlichen 
Rundwegen und dem Grundwegenetz in der Na-
tur erreichen.

Jeder Rundweg erhält einen eigenen Wegzeiger mit 
den für diesen Weg gültigen Zielen. Die Kombination 
zweier Rundwege auf einem Wegzeigerblatt ist mög-
lich.  

Der Wegzeiger teilt sich in drei Bereiche: 

1. lm weißen Namensfeld stehen der Wegename 
und - falls vorhanden - das Logo des Weges. Zu-
sätzlich wird, zusammen mit dem Rundwegzei-
chen, die Länge des Weges angegeben. Dies ist 
vor allem für diejenigen Wanderer wichtig, die 
zufällig auf diesen Rundweg stoßen.

2. Das Zielfeld beschreibt bis zu drei Ziele des Ört-
lichen Rundwegs, geordnet nach der Entfernung. 
Die Ziele können durch bis zu drei Piktogramme 
genauer beschrieben werden.
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1. lm Markierungsfeld in der Spitze steht das Mar-
kierungszeichen, dem der Wanderer auf seinem 
weiteren Weg bis zum nächsten Wegweiser folgt. 
Die Spitze verweist auf den weiteren Verlauf 
des Weges und ist der logische Platz des Mar-
kierungszeichens. Für die Örtlichen Rundwege 
gilt das einheitliche Zeichen des gelben Ringes. 
Das Markierungszeichen wird hier mit quadrati-
schem weißem Hintergrund dargestellt, um den 
Bezug zu den Markierungszeichen entlang des 
Wanderweges herzustellen.

Die Ziele auf dem Wegzeiger beschreiben den Rund-
weg. Sie sind in der Reihenfolge angeordnet, wie sie 
der Wanderer entlang des Weges im weiteren Ver-
lauf erreicht, d.h. das nächstgelegene Ziel steht oben, 
das am weitesten entfernte unten.

Hinweis: Die Kilometerangaben auf den Wegzeigern 
geben die Entfernung über den Rundwanderweg an. 
Es muss sich also nicht unbedingt um die kürzeste 
Strecke zum Ziel handeln, die auf dem Gesamtwe-
genetz (Grundwege + Örtliche Rundwege) möglich 
wäre.
Als Grundfarbe wurde ein helles Grün gewählt. Die-
se Farbe passt optisch gut zu den gelben Wegzeigern 
des Grundwegenetzes. Maße und technische Werte 
des Wegzeigers für Örtliche Rundwege sind in Kapitel 
2.4.1 aufgeführt.
Optional kann im Namensfeld auch der Betreiber, 
z.B. eine Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, 
aufgeführt werden. Der Name steht dann in kleiner 
Schrift am unteren Rand des Namensfeldes.

1. Namensfeld                        2.  Zielfeld                                                                                           3. Markierungsfeld  

b) Der Routentrennstrich
In einem Wanderwegenetz, in dem der Wechsel 
auf andere Rundwege oder auf das Grundwegenetz 
möglich ist, kann es sinnvoll sein, Wanderziele auf-
zuführen, die nicht am gewählten Rundweg liegen. 
Ziele, die also durch einen Wechsel auf einen ande-
ren Rundweg oder auf das Grundwegenetz erreicht 
werden.
Mit Hilfe eines Routentrennstrichs ist die Aufnahme 
von abseits liegenden Zielen möglich. Das Ziel oder 
die Ziele unter dem Trennstrich gehören nicht zum 
Rundwanderweg.
Durch den Routentrennstrich wird die reine Rund-
wegesystematik der Örtlichen Rundwanderwege um 
eine Netzkomponente erweitert. Dadurch erhöhen 
sich die Wandermöglichkeiten auf dem Rundwege- 
und Grundwegenetz. Außerdem haben es Strecken-
wanderer einfacher, sich auf dem Gesamtwegenetz 
zurechtzufinden.
Beim Wegzeigerbeispiel beschreiben die Ziele ober-
halb des Trennstrichs den Rundweg „Grüner Bär“, 
während das Ziel „Kapelle Gnadenweiler“ unterhalb 
des Trennstriches abseits dieses Weges liegt. Noch 
vor dem Kreuzfelsen trifft der Wanderer auf einen 
weiteren Wegweiser, der ihn zur Kapelle leitet.

3.

Wegzeigerbeispiel Grüner Bär
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e) Sonderfall zertifizierte Wanderwege/  
Prädikatswanderwege

Prädikatswanderwege sind herausragende, zertifi-
zierte Wanderwege, die in einer Region stark bewor-
ben werden und daher einen besonderen Stellenwert 
genießen. Dies soll auch in der Systematik berück-
sichtigt werden. Prädikatswanderwege bis zu einer 
Länge von 20 km werden ebenfalls mit grünen Weg-
zeigern ausgeschildert. Jedoch kann dort das Logo 
als Markierungszeichen verwendet werden. Dieses 
taucht in der Pfeilspitze des Markierungsfeldes auf 
und wird als Markierungszeichen zwischen den ein-
zelnen Wegzeigerstandorten verwendet. Auch das 
Namensfeld kann frei gestaltet werden, jedoch sind 
folgende Rahmenbedingungen einzuhalten:

• Weißes Grundfeld
• Angabe des Wegenamens
• Angabe der Weglänge
• Berücksichtigung der Befestigungslöcher  

c) Sonderfall: Zwei identisch verlaufende  Rundwege
Häufig verlaufen zwei Rundwege auf der gleichen 
Strecke. Dies sind in Ortsnähe vor allem Rundwege 
einer Gemeinde, mit größerer Entfernung zum Ort 
aber auch oftmals Rundwege benachbarter Gemein-
den. Um Wegzeigerblätter zu sparen, ist es möglich, 
zwei Rundwege mit einem gemeinsamen Wegzeiger-
blatt auszuschildern. Dies ist vor allem dann sinnvoll, 
wenn die Wege gemeinsam über mehrere Wegwei-
serstandorte verlaufen. Es sollte mindestens ein ge-
meinsames Ziel vorhanden sein. Bei zwei Rundwegen 
auf einem Wegzeigerblatt wird die Zugehörigkeit der 
Ziele zum jeweiligen Rundweg durch hochgestellte 
Piktogramme, Logos, Nummern oder Buchstaben 
kenntlich gemacht. Gemeinsame Ziele erhalten hier-
bei keine hochgestellten Piktogramme (vgl. auch 
identische Wegführung zweier Fernwanderwege, Ka-
pitel 2.1.2.1).

d) Wegzeiger Örtlicher Verbindungsweg
Örtliche Verbindungswege werden ebenfalls mit den 
grünen Wegzeigern ausgeschildert. ln dem weißen 
Namensfeld steht „Verbindungsweg“, um deutlich zu 
machen, dass es sich bei diesem Wegzeiger nicht um 
einen Rundweg handelt.
Auch das Markierungszeichen unterscheidet sich von 
dem Ring der Örtlichen Rundwege. Der gelbe Balken 
symbolisiert hier den Streckenweg. Das Zeichen wird 
wie beim Rundweg in der Spitze des Markierungs-
felds eingefügt.

Beispiel für die Verbindung eines Örtlichen Rund-
weges mit einem Weg des Grundwegenetzes 

oder zweier Örtlicher Rundwege

Beispiel zweier identisch verlaufender Wege

Beispiel für einen Prädikatsweg (frei erfunden)
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auch als Wanderwege attraktiv sind, werden gerne 
begangen. Das Netz der Jakobuswege unterscheidet 
zwei Arten von Wegen: Zum einen die großen Haupt-
linien, die möglichst zielgenau in Richtung Santiago 
oder auf ein anderes geistliches Zentrum zusteuern. 
Zum anderen Neben- oder Verbindungslinien, die 
entweder Varianten der Hauptlinien sind oder diese 
miteinander verbinden. Darüber hinaus gibt es auch 
noch eine dritte Art von Jakobuswegen, die nur den 
Namen tragen, sich ansonsten aber nicht in das Eu-
ropäische Netz eingliedern. Diese Wege sind in den 
meisten Fällen angelegt worden, um Wandern mit 
einer geistig-meditativen Komponente zu verbinden 
oder das Pilgererlebnis auf einer kleinen, überschau-
baren Strecke erlebbar zu machen.

b) Integration der Jakobuswege in die Wanderwege-
beschilderung

Jakobuswege sind in der Regel mit einer stilisierten 
Muschel markiert. Und meistens sind die Jakobus-
wege nur in eine Richtung markiert: nach Santiago. 
Jakobuswege werden von ehrenamtlichen Wegebe-
treuern markiert. Die Markierung der Jakobuswege 
ist in der Regel eine Zusatzmarkierung, d.h. auf be-

2.3 Spezialfälle

Zusätzlich kommen zu diesen Wegen noch einige 
Sonderfälle hinzu, die im Folgenden erläutert wer-
den.

2.3.1  Jakobuswege

a) Grundsätzliches
Jakobuswege und andere Pilgerwege ergänzen das 
Wanderwegenetz im Vereinsgebiet des Schwäbi-
schen Albvereins. Es besteht ein dichtes Netz von 
Zugangswegen, die alle auf Santiago de Compostel-
la ausgerichtet sind. Pilgern und Wandern ist jedoch 
dabei nicht gleichzusetzen. Beim Wandern stehen 
der Naturgenuss und der Weg im Vordergrund, beim 
Pilgern spirituelle Aspekte, Kapellen und Kirchen ent-
lang des Weges. Daher weisen Pilgerwege einen an-
deren Charakter auf als andere Weitwanderwege und 
lassen sich manchmal schwer in ein Wanderwegenetz 
integrieren. Da sie in der Regel über eine funktionie-
rende Infrastruktur verfügen, werden sie verstärkt als 
Fernwanderwege genutzt. Vor allem Abschnitte, die 

Hauptlinien der Jakobswege im Wandergebiet des 
Schwäbischen Albvereins 

Rottenburg
Rothenburg o.d.T. - Rottenburg
Rottenburg - Burgunder Pforte

Fränkisch-Schwäbischer Jakobsweg
Würzburg - Rothenburg o.d.T. - Ulm

Jakobsweg Nürnberg - Bodensee - 
Einsiedeln
Nürnberg - Oettingen - Ulm - 
Konstanz - Einsiedeln

Bayerisch-Schwäbischer Jakobsweg
Oettingen - Donauwörth - Augsburg  
- Ermengerst

 Deutsche Jakobswege (STEGER 2015, verändert)
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2.3.2 Namenswege/Themenwege

Namens- oder Themenwege sind Wanderwege, die 
einen eigenständigen Namen tragen. Sie können 
mehr als 30 Kilometer lang sein, gehören aber den-
noch nicht zu den Fernwanderwegen. Mit diesen 
Wegen wird gerne touristisch geworben. Wanderer 
gehen oftmals ohne Karte und mit dem Vertrauen auf 
eine zuverlässige Ausschilderung auf die Strecke.
Je nach Länge lassen sich die Namenswege in ver-
schiedene Ausprägungen unterteilen:

1. Kurze Rundwege (bis 20 km): Diese Wege gehö-
ren zu den Örtlichen Rundwegen und werden mit 
den grünen Wegweisern beschildert.

2. Kurze Streckenwege (bis 20 km): Diese Wege 
gehören - obwohl Streckenwege - von der Be-
schilderungssystematik her ebenfalls zu den Ört-
lichen Rundwegen.

3. Lange Strecken- oder Rundwege (gemeinde-
übergreifend): Für diese Wege gilt eine Sonder-
regelung in der Beschilderung.

stehenden markierten Wanderwegen findet sich im-
mer eine Doppel- oder Mehrfachmarkierung.
Zu einer vollen Integration der Jakobuswege in das 
Wege- und Beschilderungskonzept gehört die Mar-
kierung in beide Richtungen. Dort, wo der Jakobus-
weg identisch mit bestehenden Wanderwegen des 
Albvereins verläuft, ist dies durch die Albvereins-
markierung sichergestellt. Verläuft der Jakobusweg 
dagegen alleine (also nicht identisch mit bereits be-
stehenden Wanderwegen), wird die Markierung in 
beide Richtungen sichergestellt, indem die Strecke als 
ergänzender Weg in das Gesamtwegenetz aufgenom-
men wird. Die Rückwärtsstrecke muss dabei nicht 
mit gelben Wegzeigern ausgeschildert sein, sondern 
kann auch durch einen Örtlichen Weg markiert sein. 
Hierbei muss mit dem jeweiligen Verantwortlichen 
eine nachhaltige Lösung gefunden werden. Bei der 
Markierung mit Wegzeigern des Grundwegenetzes 
sollten keine Albvereinszeichen Verwendung finden, 
lediglich nach Rücksprache mit dem Schwäbischen 
Albverein, wenn dieser den Wegabschnitt in sein 
Wegenetz mit aufnimmt und hierfür auch die Pflege 
übernimmt.
Die Haupt- und Nebenlinien der Jakobuswege wer-
den bei der Beschilderung unterschiedlich behan-
delt: Die Hauptlinien gelten als Fernwanderwege 
und werden mit Wegzeigern eines Fernwanderweges 
ausgeschildert. Neben- und Verbindungslinien wer-
den den Themen-/Namenswegen zugeordnet und 
auf den vollgelben Wegzeigern des Grundwegenet-
zes genannt (siehe 2.3.2). 

Wegzeiger für einen Jakobsweg mit einem Neben-
weg im Grundwegenetz

Alternative: Eigene Wegzeiger für Jakobsweg und 
Nebenweg

Wegzeiger für einen Jakobsweg (Nebenlinie) außer-
halb des Grundwegenetzes
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Sonderregelung bei langen Strecken- oder  
Rundwegen
Da längere Namenswege über 20 km Länge weder 
zu den Örtlichen Wanderwegen zählen noch eigen-
ständige Fernwanderwege sind, der Name aber trotz-
dem - in der Regel aus Marketinggründen - auf den 
Wegweisern genannt werden soll, ist eine Sonderre-
gelung erforderlich. Entscheidend dabei ist, dass der 
Namensweg vollständig auf dem Grundwegenetz 
verläuft. Da das Grundwegenetz bereits markiert ist, 
braucht der Namensweg kein eigenes Markierungs-
zeichen. Die Nennung auf dem Wegzeiger reicht zur 
eindeutigen Orientierung aus. 

Hinweis: Sollte der Weg so konzipiert sein, dass er 
neue Wegstrecken erschließt oder die Strecken von 
ausschließlich Örtlichen Rundwegen nutzt, so sind ei-
gene Wegzeigerblätter zu verwenden.

Bei der Beschilderung sind zwei Fälle zu unterschei-
den:

1. Verlauf auf Fernwanderwegen:  
Auf den Wegzeigern der Fernwanderwege ist 
das Namensfeld bereits durch den Namen des 
Fernweges belegt. Damit nicht der Eindruck ent-
steht, dass der Namensweg ebenfalls ein Fern-
wanderweg sei, muss sich die Nennung im Na-
mensfeld deutlich unterscheiden. Dies geschieht 
durch:

Beispiele für gemeindeübergreifende längere The-
menwege sind die Nebenlinien der Jakobuswege, die 
Oberschwäbischen Pilgerwege oder aber touristisch 
geplante und vermarktete Wanderwege, die ein be-
stimmtes Thema verfolgen.

2. Verlauf auf Verbindungswegen des Grund-
wegenetzes:     
In diesem Fall kann in dem freien Feld neben den 
Zielen der Name und - falls vorhanden - das Logo 
aufgeführt werden. Die genannten Ziele sind un-
abhängig vom Namensweg. Das heißt, anders als 
bei den Fernwanderwegen, liegen die Ziele nicht 
zwangsläufig am Namensweg. Ein senkrechter 
Trennstrich verdeutlicht die Trennung zwischen 
Namen und Zielen.

• Einzeilige Namensnennung (evtl. mit kleinem 
Logo) ohne Rahmen

• Vorgegebene Schriftgröße (24 pt, d.h. klare 
Abgrenzung zur Schriftgröße des Namens 
von Fernwanderwegen: 40 pt).

Gustav-Ströhmfeld-Weg auf dem Nordrandweg
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2.4 Technische Details der Wegzeiger
2.4.1  Maße und Abmessungen

a) Wegzeiger Grundwegenetz

Gustav-Ströhmfeld-Weg auf dem Zugangsweg zum 
Nordrandweg
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Material: 5 mm Aluminium, pulverbeschichtet 
 
Grundfarbe: Zielfeld:   RAL 1003  (signalgelb)
  Namensfeld:  RAL 9016  (verkehrsweiß) 

Logo des Schwäbischer Albvereins (zu verwenden bei Albvereinswegen):
Die Wort-Bild Marke wird vom Schwäbischen Albverein zur Verfügung gestellt.  
Das Logo befindet sich bei allen Schildern immer in der oberen äußeren Ecke. Bei der Verwendung des Logos 
auf gelbem Grund hat das Logo zu besseren Lesbarkeit einen weißen Rand.

Logohöhe:    1,6 cm bis max. 2,0 cm
Abstand vom Wegzeiger-Rand:  0,8 cm bis min. 0,4 cm

Eine Verwendung des Albvereins-Logos für Themenwege nur nach Rücksprache mit dem Hauptverein.
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Wegenamen & Logo:
Schriftart:   Arial Narrow Bold, Skalierung 80 %
Schriftgröße:   40 pt = 1,0 cm max. 2-zeilig (gilt für alle Fernwanderwege) 
    24 pt und einzeilige Namensnennung bei Namenswegen (siehe Kapitel 2.3.2)
Logogröße:   2 x 2 cm

Beim Schwäbischen Albverein entspricht das Logo der Wegmarke.   

Ziele & Piktogramme:
Schriftart:    Arial Narrow Bold, Skalierung 80 %
Schriftgröße:   72 pt = 1,8 cm
Zeilenabstand:   3,5 cm
Piktogrammhöhe:  1,8 cm

Markierungszeichen:
Weißes Quadrat:  2,0 x 2,0 cm
Markierungszeichen:  1,3 x 1,3 cm (Breite Raute und Balken: 1,9 cm)
Schwarzer Rand:   0,03 cm

Vorlagen sind in der Hauptgeschäftsstelle des Schwäbischen Albvereins erhältlich.

Rückseite:
Gestaltete Rückseite:   Wie Wegzeiger rechts bzw. links
Ohne gestaltete Rückseite: Durchgehend signalgelb (in diesem Fall kommt die Kennnummer für das   
    Wegzeigerblatt auf die Vorderseite, unten außen wie bei einer gestalteten  
    Rückseite)
Schrift Kennnummer:  Arial, 18 pt

Rückseite eines gestalteten Wegzeigers nach rechts
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Aufbau der Kennnummer:

X 2- oder 3-stelliges Kennzeichen für den Kreis
 AA für den Ostalbkreis mit den drei Großen Kreisstätten
 Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd

Y 2-stelliges Kennzeichen für die Gemeinde
 LA für die Gemeinde Lauchheim

Z 3-stellige Zahl für die Nummer des Pfostens in der Gemeinde
 003 für den 3. Pfosten der Gemeinde Lauchheim

N 1-stellige Zahl für die Anordnung des Wegzeigers am Pfosten
 3 für den 3. Wegzeiger von oben

b) Wegzeiger Örtliche Rundwege
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Material:   5 mm Aluminium, pulverbeschichtet  
    
Grundfarbe:   Zielfeld:   RAL Design 119 83 53 
       entspricht RAL 6027  (lichtgrün)
    Namensfeld:  RAL 9016  (verkehrsweiß)

Wegenamen & Logo:
Schriftart:   Arial Narrow Bold, Skalierung 80 %
Schriftgröße:   28 pt = 0,7 cm max. 2-zeilig
Logogröße:   1,5 x 1,5 cm
Wegelänge:   24 pt = 0,6 cm
Betreiber (SAV OG):  14 pt = 0,35 cm

Ziele & Piktogramme:
Schriftart:   Arial Narrow Bold, Skalierung 80 %
Schriftgröße:   72 pt = 1,8 cm
Zeilenabstand:   3,5 cm
Piktogrammhöhe:  1,8 cm

Markierungszeichen:
Weißes Quadrat:  2,0 x 2,0 cm
Markierungszeichen:  1,3 x 1,3 cm
Schwarzer Rand:   0,03 cm

c) Standortplakette
 
Material:   3 mm Aluminium, pulverbeschichtet 
Grundfarbe:   RAL 9016  (verkehrsweiß)

Schriftzug Region/GPS-Koordinaten:
Schriftart:   Arial Narrow Bold, Skalierung 80%
Schriftgröße:   18 pt

Standortname & Standorthöhe
Schriftart:   Arial Narrow Bold, Skalierung 80 %
Schriftgröße:   36 pt
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Aufteilung in zwei große geographische Richtungen, auch die Ziele des abgehenden Weges erhalten - so 
lange der Wanderer auf dem Wanderweg „Rote Gabel“ unterwegs ist - die rote Gabel in der Spitze. Erst 

wenn der Wanderweg wirklich abgeht, erhält der Wegzeiger eine andere Wegmarke in der Spitze.

1

4,2 km

8,7 km

9,5 km

11,5 km

2

Es gilt der Grundsatz der Durchgängigkeit. Das heißt, 
ein Ziel, das einmal auf einem Wegzeiger erscheint, 
wird solange auf den Folgewegzeigern genannt, bis 
es erreicht ist. Das Kriterium der Durchgängigkeit 
bedeutet, eine Abhängigkeit der Ziele der verschie-
denen Wegzeigerstandorte untereinander. Denn ein 
einmal genanntes Ziel belegt auf den Folgewegzei-
gern jeweils einen Platz, bis das Ziel erreicht ist.
Die Reihenfolge der Ziele auf dem Wegzeigerblatt 
richtet sich ausschließlich nach der Entfernung. Das 
nächstgelegene Ziel steht oben, das am weitesten 
entfernte unten. Lediglich Ziele abseits der Wander-
wege werden unter dem Routentrennstrich genannt 
und richten sich nicht nach dieser Systematik. Der 
Routentrennstrich bedeutet in diesem Fall auch eine 
Trennung in der Anordnung der Ziele. Stehen dort 
zwei Ziele, werden diese ebenfalls nach der Entfer-
nung geordnet.

2.4.2 Systematik Zielnennung

a) Normalfall: Zielnennung auf einem Weg- zeiger-
blatt

Die auf den Wegzeigern genannten Ziele haben fol-
gende Eigenschaften:

• Attraktiv oder nützlich: Aussicht, Naturattrak-
tionen, Einkehrmöglichkeiten, Ortschaften, Bahn- 
höfe etc.

• Erkennbar: Die Ziele müssen für ortsfremde 
Wanderer eindeutig erkennbar sein (z.B. durch 
Namenstafel)

• Am Weg liegend: Sollten die Ziele nicht direkt am 
Weg liegen, ist ein Hinweis am Weg  erforderlich 
(z.B. durch zusätzliche Wegzeiger, ev. Stichweg)
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Von einer Aufteilung über beide Wegzeigerblätter 
nach der Entfernung der Ziele wird abgeraten, da sich 
diese Ordnung durch die Trennung in zwei Wegzeiger 
schwer erschließt und außerdem bei einer Änderung 
der Entfernungsangaben möglicherweise gleich zwei 
Blätter ausgetauscht werden müssen.

2.4.3 Systematik Entfernungsangaben

Die Entfernungen werden in Kilometern angegeben. 
Die Entfernung wird auf 100 Meter genau bestimmt. 
Die Angabe erfolgt mit einer Stelle hinter dem Kom-
ma - auch bei großen Entfernungen. Durch diese Sys-
tematik lassen sich Rundungsfehler vermeiden. Die 
Distanzen auf den Wegzeigern können einfach ad-
diert werden.
Die Bestimmung der Entfernungsangaben erfolgt am 
besten mit Hilfe der digitalen Karte TOP 25. (Die digi-
tale Karte TOP 50 ist weniger geeignet, da die Unge-
nauigkeiten zu groß sind.) Steigungen werden bei der 
Digitalisierung außer Acht gelassen - außer bei sehr 
steilen Wegstücken. 

b) Sonderfall: 2 Wegzeigerblätter pro  
Richtung

Falls an einem Wegweiserstandort für eine bestimm-
te Wanderrichtung mehr als ein Blatt notwendig sein 
sollte, ist es sinnvoll, die Ziele aufzuteilen.
 
Erfahrungsgemäß kommen zwei Aufteilungsarten in 
Frage:

1. Aufteilung in zwei große geographische  
Richtungen: Diese Aufteilung empfiehlt sich, 
wenn sich beim nächsten Wegzeiger die Wege 
trennen und mit je einem Wegzeigerblatt weiter-
geführt werden. Die Ziele der jeweiligen Blätter 
des Folgewegweisers werden in diesem Fall mit 
angepassten Entfernungsangaben übernommen.

2. Aufteilung in Ziele eines Hauptweges und  
Nebenziele: Diese Aufteilung ist sinnvoll, wenn 
der Hauptweg im Tal oder auf einem Bergrücken 
verläuft. Der erste Wegzeiger beschreibt den 
Wanderweg im Tal, auf dem zweiten Wegzeiger 
stehen die Ziele, die abseits des Talweges liegen.

Aufteilung in Ziele und Nebenziele
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2.4.4 Verwendung der Piktogramme

Die auf den Wegzeigern genannten Ziele können 
durch Piktogramme detaillierter beschrieben wer-
den. Folgende Piktogramme sind möglich:

Bahnhof
Bahnhof, an dem mehrmals am Tag 
Züge halten. Fahrkarten des Regio-
nal- und Fernverkehrs sind in der Re-
gel erhältlich.
Nicht: S-Bahnhof 

Spielplatz
Außergewöhnlicher (Abenteuer-) Spiel-
platz

Aussicht
Besonders schöne, bemerkenswer-
te Aussicht (z.B. Gipfel, Felsen, Aus-
sichtsturm)

S-Bahn
S-Bahnhof im Rahmen eines Ver-
kehrsverbundes. Hier halten nur S-
Bahnen (keine Regional-/Fernzüge)

Bushaltestelle
Mindestens fünf Busse am Tag,  
mindestens drei am Wochenende.
Verbindung mit Anschluss an weiter-
führende Busse oder S-Bahnhöfe

Gasthaus
Außerhalb geschlossener Ortschaf-
ten (oder bei sehr kleinen Orten, die 
nicht unbedingt ein Gasthaus erwar-
ten lassen)
Mindestens fünf Tage pro Woche 
über Mittag geöffnet (in der Saison 
von Ostern bis Oktober)

Feuerstelle, Rastplatz
Offiziell eingerichtete, regelmä-
ßig kontrollierte Feuerstelle oder  
Rastplatz mit Stühlen/Bänken und 
Tischen

Pro Ziel sind maximal drei Piktogramme möglich. 
Piktogramme sind mit Bedacht zu verwenden. Denn 
grundsätzlich ist hierbei zu bedenken, dass sie vom 
ortsunkundigen Wanderer als verlässliche Informati-
on interpretiert werden. Beispielsweise erwartet der 
Wanderer beim Piktogramm Gasthaus, dass dieses 
auch tatsächlich an sieben Tagen, mindestens aber 

an sechs Tagen in der Woche geöffnet hat. Ebenso 
wird das Piktogramm Bushaltestelle als Hinweis auf 
eine mehrmals am Tag mögliche Busverbindung an-
gesehen.
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2.5 Wegmarken

Zwischen den Wegweisern werden die Wege mit ih-
ren Wegzeichen markiert. Die Zeichen sind auf einem 
quadratischen Spiegel mit einer Kantenlänge von 10 
cm aufgebracht. Grundmaterial für diese Wegmar-
ken kann Metall (gehärtetes Aluminium) oder Kle-
befolie (PE/PVC) sein. Die Wegmarken können auch 
gemalt werden. Form und Maße der Markierungszei-
chen können Sie dem Wegmarkenkatalog des Schwä-
bischen Albvereins entnehmen (erhältlich in der 
Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart).

Kombinationen von mehreren Wegmarken an einer 
Stelle sind möglich. Der Wanderer muss die Zeichen, 
die in den Spitzen (Markierungsfeldern) der Wegzei-
ger ausgewiesen worden sind, unterwegs als Weg-
marken wiederfinden.

Beispiel:  Schwäbische Alb-Südrandweg, Albschäfer-
Weg und Örtlicher Rundweg

Wegmarke aus Aluminium mit vorgebohrten Löchern

Darstellung nicht maßstabsgetreu

WegzeigerKombi-Wegmarke
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Markierungstechniken

Malen auf Bäumen mit 
glatter Rinde, auf Stei-
nen oder Beton.
Dazu wasserlösliche Ac-
ryllacke verwenden.

Nageln an Bäumen mit 
grober Rinde. Auf die 
Wertigkeit der Bäume 
achten und ggf. mit dem 
Forst absprechen. Nur 
Alu-Nägel verwenden. 
Wegmarken nur zusam-
men mit einer Holzleiste 
an den Baum anbringen.
Auf totem Holz kann die 
Wegmarke direkt befes-
tigt werden.

Dübeln als Alternative 
zum Nageln. Riffeldübel 
8 x 60 mm aus Eschen-
holz. Löcher im Baum 
(7,5 mm) müssen vor Ort 
vorgebohrt werden.

Kleben vornehmlich auf 
Metallpfosten. Damit die 
Zeichen gut zu erkennen 
sind, benötigen die Pfos-
ten eine Mindestdicke 
von 7 cm. 

2.6 Wandertafeln

Wandertafeln sind ein wesentlicher Bestandteil ei-
nes funktionierenden Wegeleitsystems. Sie stehen 
an den wichtigsten Ausgangspunkten für Wanderer: 
Bahnhof, Ortsmitte oder einem häufig frequentier-
ten Wanderparkplatz. Dort informieren sie vor allem 
diejenigen Wanderer, die ohne Karte unterwegs sind. 
Sie richten sich daher besonders an Tagesgäste, die 
nur eine kürzere Wanderung unternehmen wollen. 
Die Zielgruppe entspricht weitestgehend denen der 
Örtlichen Rundwege.
Wandertafeln sind ein fester Bestandteil der Örtli-
chen Rundwege. Erst mit Hilfe der Tafeln erfahren 
ortsfremde Wanderer ohne Wanderkarte (vor allem 
außerhalb der Öffnungszeiten der örtlichen Tourist-
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lnformation), wo die Rundwanderwege verlaufen, 
und können den für sie passenden Weg festlegen. 
Außerdem können sie erkennen, ob eventuell noch 
Abkürzungs- oder Verlängerungsmöglichkeiten in 
Kombination mit anderen markierten Wanderwegen 
bestehen.
Um eine eindeutige Orientierung für die Wanderer 
zu gewährleisten, enthalten die Wandertafeln grund-
sätzlich die drei folgenden Elemente:

1. Standortname der Wandertafel und Standort-
höhe

2. Wanderkarte der näheren Umgebung mit infor-
mativer Legende über die Wege und die Beschil-
derung. Sämtliche von der Wandertafel ausge-
henden Rundwanderwege sollten auf der Karte 
ersichtlich sein

       Spezifikationen:
 

3. Information über die Rundwanderwege, die von 
dem jeweiligen Standort aus begangen werden 
können:

 
 
 

Optional können Wandertafeln zusätzlich folgende 
Informationen enthalten:

• attraktive Wanderziele: Burgen, Naturattraktio-
nen etc.

• besondere Wanderwege: Prädikatswanderwe-
ge, Themenwanderwege

• Wanderregion: Land & Leute, Geschichte, Natur-
park

• 

Hinweis: Neben jeder Wandertafel sollte zur eindeu-
tigen Orientierung der Wanderer ein Wegweiser mit 
den an der Tafel verlaufenden Fern- und Verbind-
nungswegen sowie den Örtlichen Rundwegen ste-
hen. So finden die Wanderer den Einstieg in „ihren“ 
Wanderweg.
Bestehende Tafelträger (Holz- oder Metallständer-
konstruktionen mit oder ohne Dach) können ge-
nutzt werden. Die Größe ist entsprechend variabel.  

• Maximal abgebildete Umgebung: 10 x 10 km
• Kartengrundlage: Topographische Karte 

1:25000 vergrößert auf 1:10000 (empfohlen)
• Standorthinweis auf der Karte
• Rundwanderwege vom Standort ausgehend  

hervorgehoben, so dass der Streckenverlauf   
eindeutig zu erkennen ist

• Informative Legende, in der neben den  
üblichen Symbolen, auch die Wege- und  
Beschilderungssystematik abgebildet wird 
(siehe Beispiel rechts)

• Beschreibung der Streckenführung
• Angabe der Gesamtlänge
• Informationen über Besonderheiten am Weg 

(evtl. mit Bild)

Verbindungswege des SAV
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Das Projektgebiet für die Einführung der neuen Be-
schilderung sollte nicht zu klein gewählt werden, 
da das Konzept gemeindeübergreifend angelegt ist. 
Bewährt haben sich zum Beispiel Einheiten wie ein 
Gemeindeverwaltungsverband, mehrere benachbar-
te Gemeinden, Landkreise oder eine gesamte Touris-
musregion.
Sinnvoll ist es, sich nicht ausschließlich an den politi-
schen Grenzen von Gemeinden oder Landkreisen zu 
orientieren, sondern - im Sinne des Wanderers - geo-
graphisch zu denken. In sich abgeschlossene Land-
schaftsräume eignen sich besonders gut. Sinnvolle 
geographische Grenzen sind Flusstäler oder Höhen-
rücken, ebenso Bahnlinien oder Autobahnen, die für 
Wanderer eine stark trennende Wirkung haben.

3.1 Planung Wanderwegenetz

Die Planung des Wanderwegenetzes, d.h. aller Wege, 
die im Zuge der Realisierung nach der neuen Syste-
matik beschildert und markiert werden sollen, ist 
die Basis für das weitere Vorgehen. Die Planung des 
Grundwegenetzes und der Örtlichen Rundwege er-
folgt zunächst unabhängig voneinander.
Das Grundwegenetz, überwiegend bestehend aus 
dem Wegenetz des Schwäbischen Albvereins, wird in 
Absprache mit den örtlichen Gauwegemeistern und 
Wegewarten, jedoch auch mit den Verantwortlichen 
des Hauptvereins (Hauptwegmeister/Wegereferent) 
überarbeitet. Hierbei besteht die Möglichkeit, die 
Strecken des Grundwegenetzes einer intensiven Prü-
fung zu unterziehen und hierbei unattraktive Wegab-
schnitte zu verlegen oder zu streichen. Jedoch muss 
hierbei der Hauptverein mit involviert werden, um 
den Blick auf das Gesamtwegenetz zu gewährleisten. 
Daneben werden auf Gemeindeebene die Örtlichen 
Rundwege überarbeitet. Auch hier sollte ein Augen-
merk auf attraktive Strecken und eine sinnvolle An-
zahl von Rundwegen gelegt werden. 
Wichtig ist die Abstimmung sowohl zwischen dem 
Grundwegenetz und den Örtlichen Rundwegen in-
nerhalb einer Gemeinde als auch der Gemeinden un-
tereinander. Dadurch wird eine sinnvolle Gestaltung 

Empfohlene Maße - vor allem bei kompletter Neu-
einrichtung der Wandertafel - sind 1,2 x 1,0 Meter 
(Breite x Höhe). Bei der Gestaltung spielt die örtliche 
Situation eine große Rolle. Deswegen wird kein all-
gemeingültiger, verbindlicher Gestaltungsvorschlag 
festgelegt. Entscheidend für die Wanderer ist, dass 
sich auf jeder Tafel die genannten drei Elemente wie-
derfinden.
Grundsätzlich besteht gestalterisch ein genügend 
großer Spielraum, um die Wandertafeln an die je-
weilige örtliche Situation und sogar an das Design 
anderer Tafeln anzupassen, z.B. Größe und Art der 
vorhandenen Trägerkonstruktion, zur Verfügung ste-
hender Platz, Kombination mit anderen (vorhande-
nen) lnfotafeln sowie die Menge der Informationen, 
die auf der jeweiligen Tafel untergebracht werden 
sollen. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, einen be-
sonderen Wanderweg oder die Informationen über 
ein Naturschutzgebiet zu integrieren, um eine zusätz-
liche Tafel einzusparen.
Eine optimale Orientierung erreicht man dadurch, 
dass man die Wandertafel nach Norden ausrichtet, 
sodass auch die Wege, die auf der Karte abgebildet 
sind, genauso verlaufen, wie der Wanderer nach der 
Betrachtung der Wandertafel dies erwartet. Ob eine 
solche Anbringung möglich ist, richtet sich selbstver-
ständlich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

3. Realisierung

Die Realisierung des Wegekonzeptes in einer Region 
erfolgt in drei Schritten:

1. Planung des Wanderwegenetzes  
Einbeziehung des vorhandenen Grundwegenet-
zes und Planung Örtlicher  Rundwege

2. Planung aller Wegweiserstandorte  
einschließlich der Erarbeitung der Wegzeigerbe-
schriftung

3. Umsetzung  
Einrichten der Wegweiserstandorte, Aus-
markieren neuer Wege und Entfernung der  
alten, nicht mehr gültigen Markierungszeichen 
an aufgelösten Wegen



35

des Wegenetzes ermöglicht und Verbindungen zwi-
schen dem Grundwegenetz und den Örtlicher Rund-
wegen gewährleistet. Darüber hinaus wird die Anzahl 
auszumarkierender Wege gering gehalten, wie auch 
die Anzahl der Wegweiserstandorte. Dies spart Geld 

und Betreuungsaufwand. Jedoch sollten nicht die fi-
nanziellen Mittel bei der Auswahl der Wanderwege 
im Vordergrund stehen. Grundsätzlich gilt für die Pla-
nung der Grundsatz „weniger ist mehr“.



Wege- und Beschilderungskonzept Schwäbische Alb

36

Hauptakteure der Wegenetzplanung sind in der Re-
gel:
Auf Gemeindeebene:
• Gemeinden 
• Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins, die 

häufig bereits Wanderwege rund um ihre Ge-
meinde eingerichtet haben und betreuen. Au-
ßerdem vertreten die Mitglieder des Albvereins 
die Interessen der Wanderer und sind Experten 
für Wanderwegebeschilderung.

Auf Landkreisebene:
• Landratsämter
• Gaue und Hauptverein des Schwäbischen Albver-

eins

In die Planung des Wanderwegenetzes sind darüber 
hinaus einzubinden:
• Förster und Forstbehörden (Forstämter)
• Grundstücks- und Waldeigentümer
• Untere Naturschutzbehörde

Vor allem die Nutzung bislang nicht markierter 
Wege muss vorher mit den Eigentümern sowie den 
Forst- und Naturschutzbehörden abgesprochen 
werden. Denn die Grundstückseigentümer tragen 
die Verkehrssicherungspflicht.
Verkehrssicherungspflicht bedeutet, dass die Eigen-
tümer verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass ein 
Weg ohne Gefahr für Spaziergänger oder Wanderer 
begangen werden kann. (Als Gefahr im rechtlichen 
Sinne gelten nicht die waldtypischen Gefahren wie 
rutschige Wurzeln oder lockere Steine, sondern un-
typische Gefahren wie Mauerreste, emporstehende 
Pfostenreste, Holzstapel etc.) Unter Umständen kann 
sich durch die Einrichtung eines Wanderweges die 
Verkehrssicherungspflicht erhöhen.
Ohne Zustimmung der Eigentümer (mündlich oder 
schriftlich) sollte deshalb kein Weg ausmarkiert wer-
den. Eine „WiIdmarkierung“, wie sie früher oft üb-
lich war, ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich. 
Grundsätzlich ist es sinnvoll, sämtliche betroffene 
Eigentümer über die geplante Neubeschilderung zu 
informieren. 

Für die Abstimmung der auf Gemeindeebene erar-
beiteten Wanderwege des Grundwegenetzes und 
der Örtlichen Rundwege, sowie zur Koordinierung 
übergreifender Aufgaben, empfiehlt sich die Einrich-
tung einer regionalen Arbeitsgruppe. Diese sollte mit 
Vertretern von Gemeinden, dem Schwäbischen Alb-
verein, Tourismus, evtl. Landkreis, Forst und Natur-
schutz besetzt sein.

3.1.1 Planung Grundwegenetz  

Das Grundwegenetz stellt die Grundversorgung einer 
Region mit Wanderwegen sicher (vgl. Kapitel 2.1). 
Als Basis gilt das bestehende Netz des Schwäbischen 
Albvereins. 
Die Wanderwege sollten sich zu einem grobma-
schigen Netz zusammensetzen. Dazu kann es nötig 
sein, einzelne Wegabschnitte zu ergänzen, zu verle-
gen oder zu streichen.  Der Zeitpunkt ist auf jeden 
Fall günstig, da im Zuge der Neubeschilderung meis-
tens auch eine aktuelle Wanderkarte herausgegeben 
wird. Eine Verlegungen der Albvereinswege sind nur 
mit Zustimmung des Hauptvereins möglich.
Die Dichte des Grundwegenetzes hängt von der An-
zahl und Häufigkeit der Wanderziele ab. Das touris-
tisch äußerst ausgelastete Donautal benötigt in der 
Regel ein dichteres Grundwegenetz als die Albhoch-
fläche. Die bestehenden Wege des Albvereins geben 
bereits einen guten Hinweis, welche Dichte günstig 
ist.

3.1.2 Planung Örtliche Rundwege

a) Rundwege
Die Örtlichen Rundwege stellen ein Angebot für 
Wanderer dar, die nur wenige Stunden bzw. kürzere 
Strecken unterwegs sein wollen (vgl. Kap. 2.2) 
Örtliche Rundwege benötigen einen mit Auto, Bus 
oder Bahn gut erreichbaren Ausgangspunkt. Es ist 
deshalb sinnvoll, im ersten Schritt den Ausgangs-
punkt (oder auch mehrere Ausgangspunkte) festzu-
legen. Günstige Ausgangspunkte sind die Ortsmitte, 
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ein häufig frequentierter Wanderparkplatz oder eine 
Bahnstation.
Von einem Ausgangspunkt kann es auch mehrere 
verschiedene Rundwanderwege geben. Zur Ausstat-
tung der Ausgangspunkte gehören Wandertafeln, die 
über die Rundwege informieren.
Eine erste Orientierung für die Planung der Örtlichen 
Rundwege bilden die bereits bestehenden Rundwe-
ge. Diese sollten aber nicht einfach übernommen, 
sondern zunächst auf ihre Attraktivität für Wanderer 
geprüft werden. Oftmals bietet es sich an, einen be-
stehenden Weg zu verändern (und dadurch zu ver-
bessern) oder zwei bestehende Wege miteinander zu 
kombinieren.
Ebenso sollte man sich über die anvisierte Zielgruppe 
im Klaren sein. Bei den Rundwanderwegen besteht 
die Möglichkeit, ein zielgerichtetes Angebot für un-
terschiedliche Zielgruppen zu schaffen. Darunter fällt 
sowohl ein äußerst anspruchsvoller, fast alpiner Pfad, 
der sich an erlebnishungrige, trittsichere Wanderer 
richtet, als auch ein Wanderweg, der mit Kinderwa-
gen zu begehen ist, also möglichst eine gut befestigte 
Oberfläche hat.

b) Örtliche Verbindungswege
Die Örtlichen Verbindungswege gehören von der 
Systematik her zu den Örtlichen Rundwegen. Wel-
che Verbindungswege das Wanderwegenetz sinnvoll 
ergänzen können, ist am besten zu erkennen, wenn 
Grundwegenetz und Rundwege übereinandergelegt 
werden. Dann wird deutlich, an welchen Stellen

• zusätzliche Verbindungen zwischen Grundwege-
netz und Rundwegen oder

• zusätzliche Verbindungen zwischen den einzel-
nen Rundwegen

sinnvoll sein können. Die Verbindungswege sind so zu 
planen, dass sich im Ganzen betrachtet ein feinma-
schiges Wanderwegenetz über die Region zieht.

3.2  Planung Wegweiserstandorte  

Die Planung der Wegweiserstandorte ist der 
Auftakt zur konkreten Umsetzung des Beschil-
derungsprojektes. Sie umfasst drei Elemente: 

1. Festlegung der gewünschten Wegweiserstandor-
te auf der Karte

2. Ortsbegehung und Festlegung des konkreten 
Wegweiserstandorts in der Natur, Bestimmung 
des Bedarfs an neu zu setzenden Pfosten

3. Erarbeitung der Wegzeigerbeschriftung (Ziele & 
Entfernungsangaben)

3.2.1 Festlegen der Standorte auf der  
          Karte

Grundlage der Festlegung der Wegweiserstandorte 
bildet eine Karte, auf der das gesamte geplante Wan-
derwegenetz (Grundwegenetz + Örtliche Rundwege) 
eingezeichnet ist.
Auf die Karte werden die geplanten Wegweiserstand-
orte eingetragen (vgl. Kapitel 3.1.):

• Kreuzungspunkte markierter Wanderwege: an 
diesen Stellen müssen Wegweiser stehen, damit 
sich die Wanderer sicher orientieren können

• Wichtige Ausgangspunkte: Bahnhof, Ortsmit-
te, Wanderparkplatz, Bushaltestelle (auch ohne 
Kreuzungspunkt markierter Wanderwege)

• Weitere Standorte: Die für eine sichere Lenkung  
oder zur Information für Wanderer wichtig sind

Hinweis: An den Kreuzungen zwischen den Weg-
weiserstandorten wird der Verlauf des Weges mit 
Markierungszeichen gekennzeichnet. Beim Grund-
wegenetz sind diese bereits vorhanden und werden 
weiterhin vom Schwäbischen Albverein betreut. Ein 
Wegweiserstandort ist an diesen Stellen nur in Aus-
nahmefällen nötig.
Die Wegweiserstandorte erhalten eine individu- 
elle Standortnummer, die lediglich intern verwendet 
wird und eine zweifelsfreie Zuordnung ermöglicht. 
Sie setzt sich aus dem Landkreis-Kennzeichen, einer 
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Ortskennung und einer dreistelligen Zahl zusammen 
(vgl. 2.4.1 a).

Anmerkung: Um Verwechselungen zu vermeiden, 
wird eine Standortnummer immer nur einmal verge-
ben. Entfällt ein Standort, so entfällt auch die Num-
mer. Ein möglicherweise zugleich ergänzter Wegwei-
ser an anderer Stelle auf dem Gemeindegebiet erhält 
eine neue Nummer (und nicht die freigewordene 
Nummer). Verschiebt sich ein Wegweiserstandort, so 
bleibt die Nummer erhalten.

3.2.2 Bestimmen der genauen Weg- 
      weiserstandorte vor Ort

Die Wegzeigerblätter werden bei jeder Kreuzung an 
einem einzigen Pfosten gebündelt. Bäume werden 
nicht mehr verwendet, um Schäden sowohl an Bäu-
men als auch an den Wegzeigerblättern zu vermei-
den. Es können sowohl bestehende Pfosten verwen-
det als auch neue gesetzt werden.
Für jeden Wegweiserstandort ist eine Ortsbegehung 
notwendig. Dabei wird der genaue Standort des Pfos-
tens an einer Kreuzung festgelegt. Geeignete Stand-
orte sind:

• Möglichst nah am eigentlichen Kreuzungspunkt

• Gut sichtbar: nicht verdeckt durch Bäume, tief-
hängende Zweige, Hauskanten oder Holzstapel

• Ungefährlich einsehbar: an befahrenen Straßen 
so gestellt, dass der Wanderer ohne auf die Stra-
ße zu treten, den Wegweiser lesen kann
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• Eine Mindesthöhe der Unterkante des untersten 
Wegzeigers von 2,20 m muss gewährleistet sein. 
Werden also drei Wegzeigerblätter mit je einer 
Höhe von 14 cm montiert, muss der Pfosten min-
destens 2,65 m (2,20 m + 0,42 m) aus dem Boden 
ragen. Bestehende Pfosten können durch Rohr-
stücke verlängert werden.

Welcher Standort ausgewählt wird, hängt von vielen 
Faktoren ab. Erste Wahl ist in der Regel ein bestehen-
der Pfosten, um unnötige Belastungen der Landschaft 
zu vermeiden. Grundsätzlich können bestehende 
Pfosten nur dann verwendet werden, wenn damit 
eine eindeutige Lenkung des Wanderers möglich ist 
und alle Wegzeigerblätter gut lesbar sind. Andernfalls 
muss ein neuer Pfosten gesetzt werden.
Der Standort eines neuen Pfostens richtet sich nicht 
nur nach dem für den Wanderer idealen Standort. 
Vielmehr sind die genauen Verhältnisse vor Ort zu 
berücksichtigen. Dazu zählen zum Beispiel die Inte-
ressen der Forst- und der Landwirtschaft. Ein Pfos-
ten, der bei Waldarbeiten das Holzrücken behindert, 
kann beschädigt oder gar zerstört werden. Gleiches 
gilt für Pfosten, die zu nahe am Feld stehen und beim 
Maschineneinsatz beschädigt werden können.

Aus diesem Grund müssen die Standorte von neuen 
Pfosten mit den Waldeigentümern und Waldnut-
zern (meistens vertreten durch den Förster) oder 
mit den Grundstückseigentümern bzw. Grundstück-
spächtern abgesprochen werden.

Es empfiehlt sich, im Wald die Standortbestimmung 
gemeinsam mit dem Förster durchzuführen. Dadurch 
ist gewährleistet, dass der Pfosten die notwendigen 
Waldarbeiten nicht behindert.
Bei landwirtschaftlich genutzten Flächen verein-
facht ein Gespür für die Erfordernisse der landwirt-
schaftlichen Arbeiten die Festlegung des geeigneten 
Standortes. Direkt an einer Feldkante stehende Pfos-
ten sind weniger gut geeignet. Besser stehen sie im 
Schutz eines Obstbaums oder Grenzsteins, an einer 
Feldhecke oder im Böschungsbereich eines Weges.
Für die Erfassung der Wegweiserstandorte empfiehlt 

sich die Anlage eines sogenannten Standortkatasters, 
in dem alle wichtigen Informationen dokumentiert 
sind.

3.2.3 Erarbeitung der Wegzeigerbe- 
             schriftung

Bei der Wegzeigerbeschriftung wird festgelegt, wel-
che Informationen das Wegzeigerblatt enthält. Dies 
sind:

• Wegenamen und -logo
• Ziele, Piktogramme und Entfernungen 
• Markierungszeichen

Jedes Wegzeigerblatt ist einzigartig, da sich die Ent-
fernungsangaben mit jedem neuen Standort ändern. 
Die Wegzeigerbeschriftung folgt dem Prinzip der 
Durchgängigkeit (vgl. 2.4.2). Die Entfernungsangaben 
werden mit der digitalen Karte TOP 25 oder einem 
Geo-Informations-System (GIS) bestimmt (vgl. 2.4.3).
Zur Erarbeitung der Wegzeigerbeschriftung gehört 
auch die Bestimmung der Richtung eines Wegzeiger-
blattes (links oder rechts) sowie die Angabe, ob eine 
Rückseitenbeschriftung notwendig ist. Dazu ist es er-
forderlich, den genauen Standort zu kennen. Ein Ab-
gleichen der Angaben des Standortformulars mit den 
Richtungen der Wegzeigerblätter ist auf jeden Fall zu 
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empfehlen, um Fehlbestellungen zu vermeiden.
Wegzeigerinhalte des Grundwegenetzes müssen mit 
den Zuständigen des Schwäbischen Albvereins abge-
sprochen werden.

Hinweis: Die Wegzeiger haben, bedingt durch die 
Befestigungstechnik in der Mitte des Namensfeldes, 
eine Vorderseite, die vollständig zu sehen ist und eine 
Rückseite, bei der das Namensfeld durch den Pfosten 
verdeckt wird. Nicht immer sind alle Informationen 
vollständig zu lesen. Aus diesem Grund müssen die 
Wegzeigerstandorte sehr sorgfältig bestimmt wer-
den. Eine generelle Beschriftung der Rückseite, um 
flexibel auf mögliche Standortwechsel reagieren zu 
können, empfiehlt sich daher nicht. Die Rückseiten-
beschriftung ist zudem mit deutlich höheren Kosten 
verbunden.

3.3 Umsetzung

Nach Abschluss der Planungsarbeiten für das Wege-
netz und die Wegweiserstandorte kann mit der kon-
kreten Umsetzung begonnen werden.
1. Material: Bedarfsermittlung und Bestellung
2. Setzen der Pfosten
3. Ausmarkieren der Wege soweit erforderlich
4. Montage der Wegzeiger und Standortplaketten
5. Entfernen der alten Beschilderung und Markie-

rungszeichen

Als Pfosten bieten sich Metallrohre mit einem Stan-
darddurchmesser von 60 mm an. Alternativ sind auch 
Rundhölzer möglich. Für die Befestigung im Boden 
empfiehlt sich wenn möglich ein Hülsensystem ohne 
Betonsockel. Die Pfosten sind abnehmbar und mit 
einer speziellen Schraube gegen Diebstahl gesichert.

Für die Montage gelten folgende Regeln:
• Das zum Wanderer hin zeigende Wegzeiger-

blatt (1) wird als oberstes montiert, das vom 
Wandererweg zeigende (4) als unterstes.

So verdeckt kein Wegzeigerblatt ein anderes.

Gestaltete Rückseite eines Wegzeigerblattes
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• Möglichst kein Wegzeigerblatt soll die anderen  
verdecken

• Zeigen zwei Wegzeigerblätter der gleichen Grö-
ße  in die gleiche Richtung, werden diese direkt 
untereinander montiert

• Die kleinen Wegzeiger der Örtlichen Rundwege 
werden unter die großen Wegzeiger des Grund-
wegenetzes montiert

• Unterkante des untersten Wegzeigers ist eine 
Höhe von 2,20 m

Zuerst erfolgt nach Bedarf das Ausmarkieren der 
Wege. Erst danach werden die Wegzeiger an die Pfos-
ten montiert.
Nicht alle Wege müssen neu ausmarkiert werden. 
Die Wege des Schwäbischen Albvereins sind bereits 
markiert, sofern sie nicht verändert wurden. Auszu-
markieren sind deshalb die ergänzenden Wege des 
Grundwegenetzes sowie die Örtlichen Rundwege. 
Die Praxis der Markierung folgt den geltenden Regeln 
des Schwäbischen Albvereins und des Deutschen 
Wanderverbandes.
Es ist sinnvoll, im Zuge der Markierungsarbeiten 
auch die bereits markierten Wege zu kontrollieren, 
um möglichst für das gesamte Wanderwegenetz eine 
zuverlässige Lenkung der Wanderer sicherzustellen.

Damit die neue Beschilderung tatsächlich mehr Klar-
heit für den Wanderer bringt, müssen die alten Weg-
zeiger und an aufgelösten Wegen die Markierungen 
entfernt werden.

3.4 Betreuung der Wanderwege und  
         Wanderwegebeschilderung

Nach Fertigstellung der Neubeschilderung ist es Ziel, 
das Beschilderungssystem in seiner Qualität in der 
Region langfristig zu erhalten. Die Wege des Grund-
wegenetzes werden in der Regel von Mitarbeitern 
des Schwäbischen Albvereins betreut. Für die Pflege 
des Örtlichen Rundwegenetzes sind die jeweiligen 
Kommunen zuständig.

Grundsätzlich fallen folgende Aufgaben an:

• Erhalt des Wegezustandes
• Erhalt der Beschilderung
• Erhalt der Markierung
• Erhalt des Wegenetzes
• Einsatz der Wegebetreuer

Für eine effiziente Arbeitsweise ist es sinnvoll, die Zu-
ständigkeiten im Vorfeld zu klären und vertraglich zu 
regeln. Hierbei geht es nicht nur um die Betreuung 
der Wegzeigerstandorte vor Ort, sondern auch um 
die dauerhafte Fortführung der digitalen Informatio-
nen der Schilderstandorte und –inhalte zu gewähr-
leisten.
Der Schwäbische Albverein, als kompetenter Partner 
im Bereich Wandern und Wege, steht Ihren Belangen 
gerne beratend zur Seite.

Mit der Erstellung dieses Konzeptes möchte der 
Schwäbische Albverein erreichen, dass dem Wan-
derer allzeit und überall benutzerfreundliche  
Wanderwege zur Verfügung stehen und diese auch  
nachhaltig so erhalten bleiben.
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Fränkischer Albverein e.V.
Heynestraße 41
90443 Nürnberg
Telefon: 0911 429582
Fax: 0911 429592
E-Mail: info@fraenkischer-albverein.de
Internet: www.fraenkischer-albverein.de

Gemeindeverwaltungsverband   
Donau-Heuberg
Kirchplatz 2
78567 Fridingen a. D.
Telefon: 07463 8370
Fax: 07463 83750
E-Mail: info@donau-heuberg.de
Internet: www.donau-heuberg.de

Landesamt für Geoinformation und Land- 
entwicklung Baden-Württemberg 
Büchsenstraße 54
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 959800 
Fax: 0711 95980700
E-Mail: poststelle@lgl.bwl.de 
Internet: www.lgl-bw.de 

Landratsamt Heidenheim
Felsenstraße 36
89518 Heidenheim
Telefon: 07321 3210
Fax 07321 3212410
E-Mail: post@landkreis-heidenheim.de
Internet: www.Landkreis-Heidenheim.de

Adressen- und Linkverzeichnis

Biosphärengebiet Schwäbische Alb
Von der Osten Straße 4, 6 (Altes Lager)
72525 Münsingen-Auingen
Telefon: 07381 9329380
E-Mail: biosphaerengebiet@rpt.bwl.de
Internet: www.biosphaerengebiet-alb.de

Deutsche Jakobswege
Beate Steger
Ebertstraße 1
69168 Wiesloch
Telefon: 06222 3828274
Internet: www.deutsche-jakobswege.de

Deutsche St. Jakobus Gesellschaft e.V.
Tempelhofer Straße 21
52068 Aachen
Telefon: 0241 5100062
Fax: 0241 5100063
E-Mail: info@deutsche-jakobus-gesellschaft.de
Internet: www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de

Deutscher Wanderverband
Kleine Rosenstraße 1-3 
34117 Kassel
Telefon: 05619 38730
Fax: 05619 387310
E-Mail: info@wanderverband.de
Internet: www.wanderverband.de

Donaubergland Marketing und Tourismus 
GmbH
Am Seltenbach 1
78532 Tuttlingen
Telefon: 07461 7801675
Fax: 07461 7801676 
E-Mail: info@donaubergland.de   
Internet: www.donaubergland.de
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WFG für den Zollernalbkreis mbH/
Zollernalb-Touristinfo
Hirschbergstraße 29
72336 Balingen
Telefon: 07433 921139
Fax: 07433 921610
E-Mail: info@zollernalb.com
Internet: www.zollernalb.com

Planungsbüro für Wandertourismus
Hans-Georg Sievers
Adelsberg 1 
79312 Emmendingen
Telefon: 07641 9345312 
E-Mail: info@wandern-wege.de 
Internet: www.wandern-wege.de

Romatische Straße Touristik Arbeits-  
gemeinschaft GbR
Segringer Straße 19 
91550 Dinkelsbühl 
Telefon: 09851 551387
Fax: 09851 551388 
E-Mail: info@romantischestrasse.de 
Internet: www.romantischestrasse.de

Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.
Marktplatz 1
72574 Bad Urach
Telefon: 07125 948106
Fax: 07125 948108
E-Mail: info@schwaebischealb.de
Internet: www.schwaebischealb.de

Schwäbischer Albverein e.V.
Hospitalstraße 21b
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 225850
Fax: 0711 2258592
E-Mail:  info@schwaebischer-albverein.de
Internet: www.schwaebischer-albverein.de






